
 

 
DIE ANWENDUNG DES CODIGO BUSTAMANTE IN VENEZUELA
Author(s): Jürgen Samtleben
Source: Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht / The Rabel
Journal of Comparative and International Private Law, 39. Jahrg., H. 3 (1975), pp. 478-509
Published by: Mohr Siebeck GmbH & Co. KG
Stable URL: https://www.jstor.org/stable/27875921
Accessed: 26-02-2024 11:11 +00:00

 
JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide

range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and

facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

 

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at

https://about.jstor.org/terms

This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
(CC BY 4.0). To view a copy of this license, visit
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

Mohr Siebeck GmbH & Co. KG is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend
access to Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht / The
Rabel Journal of Comparative and International Private Law

This content downloaded from 141.5.29.92 on Mon, 26 Feb 2024 11:11:33 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 DIE ANWENDUNG DES CODIGO BUSTAMANTE IN
 VENEZUELA

 Von J?rgen Samtleben

 Hamburg*

 Der hervorragende venezolanische Internationalist Joaqu?n S?nchez
 Covisa hat ?ber den C?digo Bustamante einmal folgendes gesagt:

 * Der Aufsatz ist die deutsche Fassung eines Beitrags zur Ged?chtnisschrift f?r
 Joaqu?n S?nchez-Covisa, die in Caracas erscheinen wird.

 Abgek?rzt werden zitiert: Arismendi, Doctrina administrativa sobre exequatur:
 Rev. Fac. Der. 35 (1967) 173?193; Bustamante y Sirven, El C?digo de Derecho
 Internacional Privado y la Sexta Conferencia Panamericana (Habana 1929); ders.,
 Derecho Internacional Privado, 3 Bde. (Habana 1931); Herrera Mendoza, Estudios
 sobre Derecho Internacional Privado y temas conexos (1960); Itriago-Chac?n, Al
 gunos apuntes sobre los tratados (1934); Lombard, American-Venezuelan Private
 International Law (New York 1965); Muci Abraham, Los conflictos de leyes
 y la codificaci?n colectiva en America, in: C?digo de Derecho Internacional Pri
 vado (C?digo Bustamante) (Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Uni
 versidad Central de Venezuela Bd. VII; 1955) 9?45; Parra Aranguren, La funci?n
 de la reciprocidad en el sistema venezolano del exequatur: Rev. Fac. Der. 31 (1965)
 39?122; S?nchez-Covisa, La eficacia de las sentencias extranjeras de divorcio
 (1956); ders., Orden p?blico internacional y divorcio vincular, in: Libro-Ho

 menaje a la Memoria de Lorenzo Herrera Mendoza I (1970) 81?130.
 Weitere Abk?rzungen: Act. Proc. = Actas Procesales del Derecho Vivo; C. Cas.

 = Corte de Casaci?n (1953?1961); C. Fed. = Corte Federal (1953?1961); C. Fed.
 Cas. = Corte Federal y de Casaci?n (1904?1947, 1949?1953); CS. = Corte
 Suprema de Justicia (1947?1948, 1961 ff.); C. Sup. = Corte Superior en lo Civil
 y Mercantil; C. Sup. pen. = Corte Superior en lo Penal; C. Sup. trab. = Corte
 Superior del Trabajo; Circ. Jud. = Circunscripci?n Judicial; Dist. Fed. = Distrito
 Federal; G. O. = Gaceta Oficial; Gac. For. = Gaceta Forense 1949?1953 (Ent
 scheidungen der Corte Federal y de Casaci?n), Segunda Etapa, 1953 ff. (Entschei
 dungen der Corte Federal, Corte de Casaci?n, ab 1961 Corte Suprema de Justicia);
 J. = Juzgado de Primera Instancia; J. civ. = Juzgado de Primera Instancia en lo
 Civil; J. mere. = Juzgado de Primera Instancia en lo Mercantil; J. Sup. = Juzgado
 Superior; Jur. Trib. = Jurisprudencia de los Tribunales de la Rep?blica; Jur. Ven.
 = Jurisprudencia Ramirez & Garay (1960?1961), Jurisprudencia Venezolana,
 Ramirez & Garay (1962 ff.); Mem. = Memoria de la Corte Federal y de Casaci?n
 (bis 1947); Memoria de la Corte Suprema de Justicia (1948); Proc. Nac. = Pro
 curadur?a de la Naci?n; Rev. Der. Int. = Revista de Derecho Internacional (Haba
 na); Rev. Fac. Der. = Revista de la Facultad de Derecho, Universidad Central de
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 ?Der C?digo Bustamante f?hrt eine bemerkenswerte, paradoxe Existenz. Auf
 der einen Seite bildet er den gro?z?gigsten, umfassendsten und systematischsten
 Versuch einer internationalen Vereinheitlichung der Kollisionsnormen, den der
 Mensch bisher unternommen hat. In diesem Sinne verwirklicht er - zwischen
 den L?ndern der westlichen Halbkugel - die Bestrebungen, f?r die sich auf
 dem europ?ischen Kontinent in der einen oder der anderen Form Mancini,
 Asser und Savigny mit ihren unverg?nglichen Wegweisungen eingesetzt haben.
 Auf der anderen Seite hat die praktische Geltung des C?digo Bustamante
 etwas von einem seltsamen Trugbild. Es gibt von ihm nur wenige Ausgaben.

 Man kann nicht mit Sicherheit feststellen, in welchem Ma?e er tats?chlich in
 den einzelnen Staaten gilt, die ihn unterzeichnet haben. Sein Inhalt wurde
 bisher, mit r?hmlichen Ausnahmen, nur Gegenstand beil?ufiger Erw?hnungen
 oder allgemeiner Betrachtungen, die nicht in die wirkliche Problematik seiner
 Bestimmungen eindringen. So erkl?rt es sich, da? in wissenschaftlichen Auf
 s?tzen und B?chern und manchmal sogar in den Entscheidungen der Gerichte sich
 unzutreffende Behauptungen ?ber seinen Geltungsbereich oder seine Bedeutung
 finden. So erkl?rt es sich auch, da? in der t?glichen Rechtspraxis der C?digo
 Bustamante wie etwas behandelt wird, das man bewundert und respektiert,
 von dessen rechtlichem Gehalt man aber keine ?berm??ig genaue Vorstellung
 hat."1

 Die ambivalente Haltung der juristischen Praxis gegen?ber dem C?digo
 Bustamante wird damit von S?nchez-Covisa treffend gekennzeichnet. Er
 selbst hat stets die Notwendigkeit konkreter Studien ?ber den C?digo
 Bustamante betont und den wissenschaftlichen und praktischen Nutzen
 solcher Arbeiten hervorgehoben2. Im folgenden soll daher der Versuch
 unternommen werden, die juristische Tragweite der Regeln des C?digo
 Bustamante n?her zu bestimmen und insbesondere seine praktische Anwen
 dung in Venezuela einer kritischen Pr?fung zu unterziehen.

 I. Q u e 11 e

 1. Der C?digo Bustamante, angenommen auf der sechsten panamerikani
 schen Konferenz in Havanna 1928, ist heute in f?nfzehn lateinamerikani
 schen Republiken in Kraft3. Er enth?lt in 437 Artikeln eine umfassende

 Venezuela; Rev. Fac. Der. (U. Andres Bello) = Revista de la Facultad de Derecho,
 Universidad Cat?lica Andr?s Bello; Rev. Min. Just. = Revista del Ministerio de
 Tusticia; Stud. Iur. = Studia Iur?dica.

 1 S?nchez-Covisa, Notas preliminares, in: C?digo ... 3 (zu Muci Abraham, oben
 . *).
 2 Siehe S?nchez-Covisa, Rev. Fac. Der. 3 (1955) 183.
 3 Von den 21 Staaten, die an der sechsten panamerikanischen Konferenz teilge

 nommen hatten, ratifizierten den C?digo Bustamante ohne Vorbehalt: Guatemala,
 Honduras, Kuba, Nicaragua, Panama und Peru; mit speziellen Vorbehalten gegen
 ?ber einzelnen Bestimmungen: Brasilien, die Dominikanische Republik, Haiti und
 Venezuela; mit einem generellen Vorbehalt betreffend den Vorrang der internen
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 Kodifikation des Internationalen Privat-, Handels-, Straf- und Proze?
 rechts. Der C?digo ist im wesentlichen das Werk des kubanischen Rechts
 lehrers Antonio S?nchez de Bustamante y Sirven, dessen Namen er
 tr?gt. Dieser hat nicht nur den Entwurf verfa?t, sondern auch als kubani
 scher Delegierter die Beratung des Vertrags ma?gebend mitbestimmt.
 Bustamante, der als Begr?nder der ?Schule von Havanna" bekanntgewor
 den ist, hatte noch zur Zeit der spanischen Herrschaft ?ber Kuba in
 Europa studiert. Er steht vor allem unter dem Einflu? der Theorien von
 Mancini und Pillet, deren Gedanken er in eine eigene Richtung weiterent
 wickelt hat. Die ?rom?ntica imprecisi?n manciniana" des C?digo, von
 der Sdnchez-Covisa spricht4, hat hier ihren Ursprung.
 Nach Art. 3 des C?digo Bustamante werden alle Gesetze in drei Klassen

 eingeteilt: 1) ?Leyes personales o de orden p?blico interno" sind diejeni
 gen, die an die Person ankn?pfen. 2) ?Leyes territoriales, locales o de
 orden p?blico internacional" sind diejenigen, die zwingend innerhalb des
 Territoriums Anwendung finden. 3) ?Leyes voluntarias o de orden privado"
 schlie?lich sind diejenigen, deren Anwendung auf dem wirklichen oder
 vermuteten Willen der Parteien beruht. Nach diesem Schema hat Bustamante

 alle Gesetze geordnet, wobei er die Gesetzgebung seines Heimatstaates
 Kuba zugrunde legte. Das erste Buch des C?digo Bustamante ?ber das
 Internationale Zivilrecht entspricht daher spiegelbildlich dem in Kuba
 geltenden spanischen C?digo civil. Ebenso ist das zweite Buch ?ber das
 Internationale Handelsrecht dem spanischen Handelsgesetzbuch nachgebil
 det5. Die einzelnen Klassen von Gesetzen werden unten n?her behandelt.

 Hier sei nur darauf hingewiesen, da? die komplizierte Terminologie des
 C?digo Bustamante vielfach das Verst?ndnis erschwert, da sie sich nicht
 auf einen allgemein anerkannten Sprachgebrauch st?tzen kann. So wird
 gerade in der venezolanischen Rechtsprechung der Ausdruck ?orden p?blico
 interno", der bei Bustamante die Personalgesetze bezeichnet, h?ufig im
 Sinne des ordre public verwendet6 - w?hrend Bustamante hierf?r den
 Ausdruck ?orden p?blico internacional" gebraucht.

 Gesetzgebung: Bolivien, Chile, Costa Rica, Ecuador und El Salvador. Die ?brigen
 Staaten haben den Vertrag nicht unterschrieben (Vereinigte Staaten von Amerika)
 oder nicht ratifiziert (Argentinien, Kolumbien, Mexiko, Paraguay und Uruguay).
 Zur Vorgeschichte des Vertrages vgl. ausf?hrlich Parra Ar auguren, Los precedentes
 venezolanas del C?digo Bustamante: Rev. Fac. Der. (U. Andr?s Bello) 17 (1973/74)
 9?118.

 4 S?nchez-Covisa (oben . 2) 184.
 5 Eine autonome Gestaltung zeigen nur die beiden B?cher ?ber das Internationale

 Straf- und Proze?recht; doch ist auch im letzten Buch ?ber das Proze?recht der Ein
 flu? der spanisch-kubanischen Gesetzgebung deutlich sp?rbar.

 6 . B.: ?...las leyes concernientes al estatuto personal, no pueden tenerse en
 cuenta cuando su aplicaci?n va contra el orden p?blico interno de la Naci?n";
 siehe die Urteile C. Fed. Cas. 15. 6. 1914 und 21. 2. 1921, in: Manrique Pacanins,
 Jurisprudencia y cr?tica de la doctrina de la Casaci?n Venezolana (1925) 130 und
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 2. In Venezuela wurde der C?digo Bustamante am 9. 7. 1931 vom
 Kongre? angenommen und die Ratifikation am 23. 12. 1931 vom Pr?si
 denten der Republik unterschrieben. Die Ratifikationsurkunde wurde am
 12. 3. 1932 beim B?ro der Panamerikanischen Union in Washington hin
 terlegt7; drei?ig Tage sp?ter trat der C?digo Bustamante f?r Venezuela
 in Kraft8. Die Annahme und der Text des Vertrages wurden am 9. 4. 1932
 in Venezuela bekanntgemacht9. W?hrend Venezuela den Vertrag zun?chst
 ohne Vorbehalt unterzeichnet hatte, erkl?rte es bei der Ratifikation Vor
 behalte gegen?ber 44 Artikeln. Dies geht auf eine Intervention des venezo
 lanischen Au?enministeriums zur?ck, das dem Kongre? eine Annahme des

 Vertrages nur mit entsprechenden Vorbehalten empfohlen hatte. Grundlage
 der einzelnen Vorbehalte war das Bestreben, die Anwendung des Personal
 gesetzes zugunsten des Territorialgesetzes zur?ckzudr?ngen10.

 Der Text des C?digo Bustamante wurde in Venezuela in mehreren
 Ausgaben verbreitet. Neben der amtlichen Verk?ndung im Gesetzblatt ist
 hier vor allem auf die Publikation in den allgemeinen Sammlungen inter
 nationaler Vertr?ge hinzuweisen11; ferner wurde der Text des Vertrages
 auch in verschiedene Gesetzsammlungen aufgenommen12. Eine Einzel
 ausgabe des C?digo Bustamante erschien erst im Jahre 1955, heraus
 gegeben von der Universidad Central de Venezuela, mit einer einf?hrenden
 Studie von Jos? Muci Abraham hijo und einem Vorwort von Sdnchez
 Covisa1*. Diese Ausgabe ist seit langem vergriffen; in neuerer Zeit ist
 eine weitere Textausgabe mit einer kurzen Einleitung von Antonio Linares
 erschienen14.

 131; kritisch dazu S?nchez-Covisa, Orden p?blico 95. ? Im gleichen Sinne C. Fed.
 Cas. 28. 11. 1940, Mem. 1941-1, 494 (496); 13. 6. 1941, Mem. 1942-1, 448 (450);
 8. 2. 1946, Mem. 1947, 42 (46); J. civ. Dist. Fed. 9. 1.1953, Jur. Trib. 3 (1953) 133
 (134); C. Sup. Dist. Fed. 27. 2. 1953, Jur. Trib. 3 (1953) 134 (136); C. S. 17. 5.
 1962, G.O. Nr. 26.869 vom 8. 6. 1962, S. 199.539; 11. 11. 1963, G. O. Nr. 27.302
 vom 22. 11. 1963, S. 203.019; 31. 7.1973, Act. Proc. IX Nr. 25, 120 (122).

 7 Siehe Tratados P?blicos y Acuerdos Internacionales de Venezuela IV: 1925?32
 (1933) 154.

 8 Vgl. Art. 4 der einleitenden Konvention zum C?digo Bustamante.
 9 G. O. (extr.) vom 9. 4. 1932.
 10 Siehe Herrera Mendoza 214 ff.: ?Territorialismo de la Canciller?a y de las

 C?maras Legislativas, ante el C?digo Bustamante."
 11 Tratados (oben . 7) 154 ff.; Compilaci?n de Leyes Internacionales ratificadas

 por Venezuela VIII (1961) 102 ff. [zit. nach Bivero Garc?a, Le Venezuela et ses
 sources de d. i. p. (ungedr. Diss. Paris 1974) 182].

 12 Recopilaci?n de Leyes y Decretos de Venezuela 54 (1931) ? 17.743, S. 527 ff.;
 Compilaci?n Legislativa de Venezuela (1946) 150 ff., zit. nach Muci Abraham 30
 (in der zweiten Auflage der Compilaci?n von 1952?53 ist der Text des C?digo
 Bustamante nicht mehr enthalten).

 13 Siehe oben N. *.
 14 Linares, C?digo Bustamante de d. i. p., Sus antecedentes, sus prop?sitos, su

 texto y su posible revisi?n (1965).
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 3. In der venezolanischen Lehre wird der C?digo Bustamante h?ufig
 erw?hnt. Systematische Darstellungen oder Kommentierungen sind freilich
 selten15. Als erster hat Celestino Farrera, der als Vertreter Venezuelas an
 den Vorberatungen teilgenommen hatte, eine durchgehende Gegen?berstel
 lung des C?digo Bustamante und des venezolanischen Rechts versucht16.
 Auch Pedro Itriago-Chacin, der als venezolanischer Au?enminister die
 Vorbehalte gegen?ber dem C?digo Bustamante veranla?t hatte, besch?f
 tigt sich in seinem Werk ?ber die Staatsvertr?ge mehrfach mit den Regeln
 des C?digo Bustamante17. Die oben genannte Studie von Muci Abraham h.
 behandelt vor allem die Geschichte der interamerikanischen Kodifikationen

 und des C?digo Bustamante; eine j?ngere Darstellung von Gonzalo Parra
 Aranguren betrifft ebenfalls diesen historischen Aspekt18. Eine konkrete
 Untersuchung der Regeln des C?digo Bustamante ist in neuerer Zeit nur von
 zwei venezolanischen Autoren vorgenommen worden: Die wechselrecht
 lichen Bestimmungen des Vertrages sind Gegenstand einer in Frankreich
 geschriebenen These von Jose Antonio Cordido Freytes, auf die Sanchez
 Covisa in einer Besprechung lobend hinweist19; dieser selbst hat die Regeln
 ?ber die Scheidung einer genauen Analyse unterzogen20.

 Im ?brigen werden die einzelnen Regeln im Schrifttum in verschiedenem
 Zusammenhang herangezogen. Die Rechtfertigung daf?r sieht die venezola
 nische Lehre in Art. 8 des C?digo de procedimiento civil:

 ?En los casos de aplicaci?n del Derecho Internacional Privado, los Jueces
 atender?n primero a los tratados p?blicos de Venezuela con la Naci?n
 respectiva, en cuanto al punto en cuesti?n; en defecto de tales tratados,
 aplicar?n lo que sobre la materia dispongan las leyes de la Rep?blica o
 lo que desprenda de la mente de la legislaci?n patria; y en ?ltimo lugar se
 regir?n por los principios de dicho Derecho aceptados generalmente."

 Hieraus wird allgemein der Schlu? gezogen, da? die Bestimmungen des
 C?digo Bustamante auch au?erhalb ihres vertraglichen Anwendungsbe
 reichs zur Erg?nzung des venezolanischen IPR dienen k?nnen, soweit sie

 15 F?r das venezolanische Schrifttum bis 1960 vgl. die Bibliograf?a Jur?dica
 Venezolana, D.i. p.: Bol. Biblioteca de los tribunales del Distrito Federal 10 (1960)
 187 ff.

 16 Farrera, El C?digo Bustamante y nuestro derecho positivo (1930), auch
 abgedr. in Rev. Der. Leg. (Caracas) 19 (1930) 88?94, 158?164, 187?197, 205
 bis 219, 227?250, 253?259 und in Rev. Der. Int. 17 (1930) 284?309 und 18
 (1930) 27?55. Diese Darstellung hat offenbar als Vorlage f?r die Formulierung
 der venezolanischen Vorbehalte gedient.

 17 Itriago-Chacin 208 ff., 214, 223 ff., 303, wo er insbes. die einzelnen Vor
 behalte erl?utert.

 18 Siehe oben N. * und N. 3.

 19 Cordido Freytes, Les conflits de lois en mati?re de lettre de change dans la
 Convention de La Havane (C?digo de Bustamante) (Aurillac 1954), bespr. von
 S?nchez-Covisa, Rev. Fac. Der. 3 (1955) 181 ff.

 20 S?nchez-Covisa, Orden publico 96 ff.
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 dem Geist der heimischen Gesetzgebung entsprechen oder als allgemeine
 Prinzipien des IPR anzuerkennen sind. Wo eine ausdr?ckliche gesetzliche
 Regelung fehlt, wird daher gem?? Art. 8 C.p.c. die subsidi?re Anwendung
 des C?digo Bustamante als zul?ssig angesehen21.

 4. Die venezolanische Gesetzgebung ist seit jeher territorialistisch gewesen.
 Bereits die Verfassung von 1830 bestimmte in ihrem Art. 218, da? die
 Ausl?nder in Venezuela den gleichen Gesetzen unterliegen wie die venezola
 nischen B?rger. Auch der Entwurf eines C?digo civil von 1853 beruhte
 auf territorialistischen Grundlagen22. Ma?gebend wurde dann der Einflu?
 des chilenischen C?digo civil von Andr?s Bello, dessen T?tulo Preliminar
 alle Personen innerhalb des nationalen Territoriums und dazu die inl?ndi

 schen B?rger im Ausland den inl?ndischen Gesetzen unterwirft. Dieses
 System wurde vom venezolanischen C?digo civil von 1862 sowie von
 allen folgenden Zivilgesetzb?chern ?bernommen. Der Territorialit?tsgrund
 satz findet heute in Venezuela seinen Ausdruck in Art. 8 C.c. : ?La autoridad
 de la ley se extiende a todas las personas nacionales o extranjeras que se
 encuentren en la Rep?blica."23 Die Anwendung venezolanischen Rechts
 auf die Venezolaner im Ausland ist in Art. 9 C.c. vorgesehen. Daneben
 war bereits 1881 eine andere Bestimmung in die venezolanische Gesetzge
 bung aufgenommen worden, welche ausdr?cklich die Anwendung ausl?ndi
 scher Gesetze ?relativas al estado y capacidad de las personas" gestattet
 (heute Art. 26 C.c). Diese Vorschrift wurde jedoch h?ufig sehr eng ausge
 legt und praktisch durch die territorialistischen Tendenzen weitgehend zu
 r?ckgedr?ngt24.

 Dieser territorialistischen Grundhaltung der venezolanischen Gesetzge
 bung widerspricht die Struktur des C?digo Bustamante, der im Anschlu?
 an die italienische Schule den Personalgesetzen grunds?tzlich die gleiche
 Bedeutung zumi?t wie den Territorialgesetzen. Die venezolanischen Vorbe
 halte richteten sich deshalb vor allem gegen solche Bestimmungen, welche
 die Anwendung des Personalgesetzes vorsehen25. Daher bleibt im Bereich

 21 Siehe bereits Farrera, Rev. Der. Int. 17 (1930) 286 (oben N. 16); vgl. heute
 Muci Abraham 39; Sanchez-Covisa, La eficacia 21; Parra Aranguren, Rev. Fac.
 Der. (U. Andres Bello) 1 (1965) 123; Rouvier, Lecciones de d. i. p. I (Universidad
 del Zulia 1971) 93.

 22 N?her dazu Parra Aranguren, Los antecedentes de la codificaci?n civil y el
 d.i. p. venezolano (1810?1862): Rev. Fac. Der. (U. Andr?s Bello) 2 (1965/66) 78,
 117 ff., 126 ff.

 23 Die Vorschrift gilt grunds?tzlich ohne Einschr?nkung f?r alle Gesetze, vgl.
 Manrique Pacanins, El extranjero ante la legislaci?n venezolana: Rev. Gen. Leg.
 Jur. 129 (1916) 463 (493); ausf?hrlich dazu Herrera Mendoza 140 ff.

 24 Siehe Farrera, Rev. Der. Int. 17 (1930) 285 f. (?nuestro atrasado sistema");
 Herrera Mendoza 121 ff.: ?La escuela estatuaria en Venezuela y su evoluci?n hacia
 la territorialidad"; Exposici?n de Motivos y Proyecto de Ley de Normas de d. i. p.
 (1965), Ministerio de Justicia, S. 7; vgl. auch Samtleben, RabelsZ 35 (1971) 93 f.

 mit weiteren Nachweisen.  25 Siehe oben . 10 und 17.
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 der Personalgesetze nur wenig Raum f?r eine unmittelbare oder subsidi?re
 Anwendung des Vertrages. Bei der Neufassung des C?digo civil von
 1942 wurde sogar noch eine Versch?rfung des Territorialit?tsprinzips ange
 strebt26. Der C?digo Bustamante ist dabei praktisch ohne Einflu? auf die
 neue Kodifikation geblieben27. Auch der venezolanische Entwurf eines
 IPR-Gesetzes von 1963/1965 l??t nur in wenigen Bestimmungen einen
 Einflu? des C?digo Bustamante erkennen28.

 5. In der venezolanischen Rechtsprechung wurde der C?digo Bustamante
 erstmals in einer Reihe von Entscheidungen aus den Jahren 1940-1942
 herangezogen, welche die Anerkennung mexikanischer und nordamerikani
 scher Scheidungsurteile betrafen29. Die Anwendung des C?digo Bustamante
 wurde hier mit dem allgemeinen Hinweis begr?ndet, da? Venezuela diesen
 Vertrag angenommen habe. Anscheinend bestanden dabei irrige Vorstellun
 gen ?ber den Kreis der Vertragsstaaten: So wird in mehreren dieser Ent
 scheidungen auf Mexiko als Signatarstaat hingewiesen30, in anderen die
 Anwendung des Vertrags zwischen Venezuela und den Vereinigten Staaten
 als ?obligatorisch" angesehen oder diese zu den ?Unterzeichnerstaaten" ge
 z?hlt31. Sp?tere Entscheidungen aus den Jahren 1943-1947 haben dagegen
 die Anwendung des C?digo Bustamante gegen?ber Mexiko und den Ver
 einigten Staaten abgelehnt, weil diese L?nder nicht zu den Vertragsstaaten
 geh?rten32; hingegen wurde der C?digo Bustamante in verschiedenen
 F?llen gegen?ber einzelnen Vertragsstaaten angewendet33. Eine grundle

 26 Herrera Mendoza 148.
 27 Ein gewisser Einflu? zeigt sich in Art. HC. c, der im Anschlu? an Art. 402

 Nr. 3 C. Bustamante die Geltung der lex loci actus f?r die Form der Rechtsgesch?fte
 auch auf die ?solemnidades" ausdehnt; vgl. dazu Compilaci?n Legislativa de Vene
 zuela2 I (1952) 76 N. 1. Auf den Sprachgebrauch des C?digo Bustamante geht m?g
 licherweise auch die Erw?hnung der ?leyes personales" in Art. 104 C. c. zur?ck.

 28 So in Art. 2 ?ber die Anwendung ausl?ndischen Rechts von Amts wegen
 (Art. 408 C. Bustamante), in Art. 5 ?ber die wohlerworbenen Rechte (Art. 8 C.
 Bustamante) oder in Art. 46 ?ber die ?sumisi?n t?cita" (Art. 322 C. Bustamante).
 M?glicherweise gehen auch die ?nderungen des Entwurfs von 1965 im Kindschaf ts
 recht auf den Einflu? des C?digo Bustamante zur?ck; vgl. Artt. 24, 25 des Ent
 wurfs i. d. F. von 1965 und Artt. 57, 60, 69, 73 C. Bustamante.

 29 C. Fed. Cas. 28. 11. 1940 (oben . 6); 24. 4. 1941, Mem. 1942-1, 438; 13. 6.
 1941 (oben . 6); 14. 11. 1941, Mem. 1942-1, 493; 26. 3. 1942, Mem. 1943-1, 268;
 28. 4. 1942, Mem. 1943-1, 301; 14. 8. 1942, Mem. 1943-1, 340. Offengelassen wurde
 die Frage der Anwendung des C?digo Bustamante im Urteil vom 10. 5. 1943, Mem.
 1944-1, 239.

 30 C. Fed. Cas. 28. 11. 1940, 13. 6. 1941 (beide oben N. 6) und 14. 11. 1941
 (vorige Note).

 31 Urteile vom 26. 3. und 14. 8. 1942 (oben N. 29).
 32 C. Fed. Cas. 3. 5. 1943, Mem. 1944-1, 216; 8. 2. 1946 (oben . 6); 5. 2. 1947,

 Mem. 1948, 59 = El valor de las sentencias de divorcio extranjeras, Nueve de
 cisiones de 1946?1947 (Corte Suprema de Justicia 1947) 60.

 33 C. Fed. Cas. 20. 1. 1947 (Peru), 24. 4. 1947 (Kuba) und 23. 6. 1947 (Chile),
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 gende Entscheidung der Corte Federal y de Casaci?n vom 5. 5. 1949
 rechtfertigte dann ausdr?cklich auch die Anwendung des Vertrages gegen
 ?ber Nichtvertragsstaaten: Obwohl der C?digo Bustamante gegen?ber
 den Vereinigten Staaten nicht als Vertrag bindend sei, m?sse er doch
 als ?Ley de la Rep?blica" und somit als Ausdruck der venezolanischen
 Gesetzgebung angesehen werden34.

 Damit war die weitere Entwicklung vorgezeichnet. Die Anwendung des
 C?digo Bustamante gegen?ber den Vertragsstaaten blieb auch in der
 folgenden Zeit von untergeordneter Bedeutung: Hier lassen sich nur wenige

 Urteile anf?hren35, wobei in einigen F?llen lateinamerikanische Staaten
 irrt?mlich als Vertragsstaaten angesehen wurden36. Gerade gegen?ber den

 Vertragsstaaten wurde dagegen der C?digo Bustamante nicht selten ?ber
 sehen37. Wichtiger ist demgegen?ber die Anwendung des C?digo Busta

 mante gegen?ber Nichtvertragsstaaten: Im Anschlu? an das Urteil der
 Corte Federal y de Casaci?n vom 5. 5. 1949 wurde er in zahlreichen
 Entscheidungen mit der Begr?ndung herangezogen, da? er als Ausdruck
 der venezolanischen Gesetzgebung38 oder der allgemein anerkannten Prin
 zipien des IPR anzusehen sei39; auch als Anwendung ?per analogiam"
 wurde dieser Vorgang bezeichnet40. In den meisten F?llen fehlt ?berhaupt

 in: El valor de las sentencias (vorige Note) 15, 21 und 26; C. S. 22. 10. 1948 (Costa
 Rica), G. O. Nr. 22.752 vom 25. 10. 1948, S. 164.884.

 34 C. Fed. Cas. 5. 5. 1949, Gac. For. Nr. 2 S. 17, insoweit in Clunet 78 (1951)
 648 nicht abgedruckt.

 35 Am bedeutsamsten ist C. Fed. 14. 5. 1957 (Anerkennung eines dominikanischen
 Scheidungsurteils), Gac. For. Nr. 16 S. 83, ausf?hrlich kommentiert von Muci Abra
 ham, Conflicto de leyes y juicio de exequatur: Stud. Iur. 1 (1957) 341 ff. Andere
 Urteile betreffen den Beweis ausl?ndischen Rechts (siehe unten N. 119) und die
 Auslieferung (unten N. 171).

 36 C. Fed. Cas. 10. 8. 1950 (Mexiko), Gac. For. Nr. 5 S. 155; C. Sup. pen. 25.2.
 1958 (Kolumbien), Jur. Trib. 7 (1958/59) I, 798; siehe auch CS. 14. 7. 1971, Jur.

 Ven. Bd. 31 S. 448 (450), wo die Anwendung gegen?ber Argentinien nur wegen
 des venezolanischen Vorbehalts abgelehnt wurde.

 37 Siehe unten N. 117 f.
 38 C. Fed. Cas. 30. 7. 1952, Gac. For. Nr. 11 S. 201; C. Fed. 25. 5. 1954, Gac. For.

 Nr. 4 S. 100; 15. 2. 1955, Gac. For. Nr. 7 S. 68; C. Sup. Dist. Fed. 21. 6. 1961,
 Rev. Fac. Der. 23 (1962) 381, und die vorangegangene Entscheidung J. mere. Dist.
 Fed. 27. 6. 1960, Clunet 93 (1966) 445; C. Sup. Dist. Fed. 25. 4. 1966, Jur. Ven.
 Bd. 14 S. 176 (184).

 39 C.Fed. 8. 8. 1960, Jur. Ven. Bd. 2 S. 372 (374); J. civ. Dist. Fed. 1. 12. 1953,
 Jur. Trib. 3 (1953) 79; J. mere. Dist. Fed. 29. 2. 1968, Clunet 95 (1968) 752; J. civ.
 Dist. Fed. von 1970, Act. Proc. 6 (1972) 81 (92 f.); ?hnlich C.Fed. 19. 2. 1954,
 Gac. For. Nr. 3 S. 71; Stellungnahme der Proc. Nac. 7. 11. 1956, abgedr. bei Aris
 mendi 183 ff.

 40 C. S. 5. 2. 1970, Jur. Ven. Bd. 25 S. 377 (379); J. Sup. 15. Cire. Jud. 6. 3. 1956,
 Jur. Trib. 5 (1956) 374; C. Sup. trab. 24. 9. 1970, Jur. Ven. Bd. 27 S. 273 (276). Auf
 das Analogiegebot des Art. 4 C. c. verweist in diesem Zusammenhang auch Muci
 Abraham 39.

 32 RabelsZ Jg. 39 H. 3
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 eine n?here Begr?ndung f?r die Anwendung des Vertrages, was seine
 dominierende Stellung in der juristischen Praxis noch unterstreicht41. Frei
 lich finden sich bis in die j?ngste Zeit hinein auch Entscheidungen, die eine
 Anwendung des C?digo Bustamante gegen?ber Nichtvertragsstaaten aus
 dr?cklich ablehnen42.

 II. Anwendungsprobleme

 1. Als Staatsvertrag ist der C?digo Bustamante in seinem Anwendungs
 bereich eine zwingende Rechtsnorm. Der Vorrang der internationalen Ver
 tr?ge vor dem internen Recht ist in Venezuela seit jeher anerkannt43.
 F?r den Bereich des IPR ergibt sich dies ausdr?cklich aus der oben genann
 ten Vorschrift des Art. 8 C.p.c, wonach hier in erster Linie die v?lkerrecht
 lichen Vertr?ge anzuwenden sind. Der C?digo Bustamante geht also in
 seinem vertraglichen Anwendungsbereich stets dem venezolanischen Recht
 vor44. Seine Nichtanwendung kann ebenso wie die Verletzung eines inter
 nen Gesetzes mit der Kassationsbeschwerde ger?gt werden45. Der Vorrang
 des Vertrages gilt auch gegen?ber solchen Gesetzen, die - wie der venezo
 lanische C?digo civil von 1942 - erst nach dem C?digo Bustamante
 erlassen worden sind46. Hingegen gehen die Bestimmungen der venezola

 41 Die ver?ffentlichte venezolanische Judikatur zum IPR ist nicht sehr umfang
 reich. In ungef?hr 70 F?llen wurde hier der C?digo Bustamante angewendet, was
 vielleicht einem Drittel der einschl?gigen Entscheidungen entspricht.

 42 C. Fed. 28. 10. 1959 (Mexiko), Rev. Min. Just. 32 (1960) 276; C. S. 21. 10. 1969
 (Kolumbien, Vereinigte Staaten von Amerika), Jur. Ven. Bd. 23 S. 277 (279) ;
 C. Sup. Dist. Fed. 4. 6. 1970 (Vereinigte Staaten von Amerika), Jur. Ven. Bd. 26
 S. 102 (104).

 43 Siehe Borjas, Comentarios al C?digo de procedimiento civil venezolano IV
 (1924) 217.

 44 C.Fed. Cas. 20. 1. 1947 (oben . 33). Vgl. bereits Farrera, Rev. Der. Int. 18
 (1930) 31 und 54 (oben N. 16).

 45 Speziell zum C?digo Bustamante siehe Muci Abraham 38 f., der sich freilich
 zu Unrecht auf Art. 412 C. Bustamante beruft (diese Bestimmung behandelt nur
 die Kassationsbeschwerde wegen Verletzung des ausl?ndischen Rechts); ferner
 C. Cas. 3. 8. 1955, Gac. For. Nr. 9 S. 63. ? Allgemein zu dieser Frage Borjas
 (oben N. 43) 217; siehe auch die ?ltere venezolanische Rechtsprechung bei Manrique
 Pacanins (oben N. 6) 517 f.

 46 Vgl. Bor jas (oben N. 43) 217. Eine Ausnahme wird wegen des venezolanischen
 Vorbehalts gegen?ber Art. 360 C. Bustamante f?r den Bereich der Auslieferung
 angenommen in dem Sondervotum des Richters Duque S?nchez zu C. S. 29. 4.
 1965, G. O. Nr. 958 (extr.) vom 21. 5. 1965, S. 30. Die Vorschrift des Art. 360 C.
 Bustamante (?La legislaci?n del Estado requerido posterior al delito, no podr?
 impedir la extradici?n") bezieht sich aber nur auf die Bestimmungen des Vertrages,

 welche die Auslieferung abh?ngig machen von der Strafbarkeit nach dem Recht des
 ersuchten Staates, betrifft also ?berhaupt nicht die hier behandelte Frage.
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 nischen Verfassung auch den v?lkerrechtlichen Vertr?gen vor47. F?r den
 Bereich des C?digo Bustamante wird dies durch dessen Art. 4 best?tigt,
 der ausdr?cklich bestimmt: ?Los preceptos constitucionales son de orden
 p?blico internacional."

 Im Verh?ltnis zu anderen Staatsvertr?gen gilt die Regel, da? grunds?tz
 lich der sp?tere Vertrag dem fr?heren vorgeht, wenn es sich um die gleichen

 Vertragsstaaten handelt48. Soweit kein Widerspruch zwischen den Vertr?gen
 besteht, bleiben beide nebeneinander anwendbar: So wurden im Auslie
 ferungsverkehr die Bestimmungen des C?digo Bustamante neben dem
 Auslieferungsabkommen von Caracas von 1911 angewendet49, ebenso ne
 ben dem Auslieferungsvertrag zwischen Brasilien und Venezuela von
 193850. Von Bedeutung ist in diesem Zusammenhang auch das Abkommen
 ?ber die Vollstreckung ausl?ndischer Urteile, das in Caracas 1911 geschlos
 sen wurde51. Bei der Anerkennung einer peruanischen Scheidung in Vene
 zuela wurde dieses Abkommen neben dem C?digo Bustamante herange
 zogen52. In ?hnlichen F?llen hat dagegen die venezolanische Rechtsprechung
 allein den ?lteren Vertrag von Caracas angewendet53; hierbei hat offenbar
 der venezolanische Vorbehalt gegen?ber den Arn. 423 ff. des C?digo
 Bustamante eine Rolle gespielt.

 2. Die venezolanischen Vorbehalte gr?nden sich auf die einleitende
 Konvention zum C?digo Bustamante, deren Art. 3 bestimmt: ?Cada una
 de las Rep?blicas contratantes, al ratificar el presente Convenio, podr?
 declarar que se reserva la aceptaci?n de uno o varios art?culos del
 C?digo anexo y no la obligar?n las disposiciones a que la reserva se
 refiera." Zu den nicht akzeptierten Bestimmungen geh?ren . . die Artt.
 423-435 ?ber die Vollstreckung ausl?ndischer Urteile; diese Vorschriften
 sind daher f?r Venezuela nicht verbindlich54. Auch in diesem Bereich
 ist aber die Anwendung des C?digo Bustamante deshalb nicht v?llig
 ausgeschlossen, worauf gerade Sauchez-COvisa hingewiesen hat. So ist
 Voraussetzung der Anerkennung ausl?ndischer Urteile sowohl nach vene

 47 CS. 29. 4. 1965 (vorige Note) S. 5; lediglich eine abstrakte Nichtigkeitsklage
 gegen den Vertrag wird in dieser Entscheidung abgelehnt (unzutreffend die Wieder
 gabe in Clunet 93 [1966] 444). Siehe auch Andueza A.} La Jurisdicci?n Constitu
 cional en el Derecho Venezolano (1955) 53 ff.

 48 Siehe auch Art. 18 der in Havanna 1928 geschlossenen Konvention ?ber die
 Vertr?ge, Sexta Conferencia Internacional Americana, Acta Final S. 138.

 49 C. Fed. Cas. 25. 7. 1950 (Peru), Gac. For. Nr. 5 S. 110.
 50 C. Fed. 30. 10. 1958, Rev. Min. Just. 28 (1959) 200.
 51 Vertragsstaaten sind Bolivien, Ecuador, Kolumbien, Peru und Venezuela. Der

 Text der Vertr?ge von Caracas ist abgedruckt in: Tratados P?blicos y Acuerdos
 Internacionales de Venezuela II: 1900?1920 (1925) 422 ff.

 52 C. Fed. Cas. 20. 1. 1947 (oben . 33).
 53 Siehe die unten N. 117 zitierten Entscheidungen.
 54 So im Verh?ltnis zur Dominikanischen Republik: C. Cas. 3. 8. 1955 (oben

 N. 45).

 32*
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 zolanischem Recht wie nach dem C?digo Bustamante die internationale
 Zust?ndigkeit des ausl?ndischen Gerichts. Die Vorschriften des C?digo
 Bustamante ?ber die internationale Zust?ndigkeit sind aber von Venezuela
 ohne Vorbehalt angenommen worden und daher auch im Rahmen der
 Anerkennung ausl?ndischer Urteile zu beachten55. Anwendbar ist auch die
 Sonderregelung f?r die Anerkennung ausl?ndischer Scheidungen in Artt. 53
 und 56, da Venezuela gegen?ber diesen Vorschriften ebenfalls keinen Vor
 behalt erkl?rt hat56. Dies ist in der venezolanischen Rechtsprechung bei
 der Anerkennung von Scheidungsurteilen aus den Vertragsstaaten h?ufig
 ?bersehen worden57.

 Auch f?r das autonome venezolanische IPR sind die Vorbehalte zum

 C?digo Bustamante von Gewicht: sie deuten grunds?tzlich darauf hin,
 da? die betreffende Regelung vom venezolanischen Recht nicht akzeptiert
 wird. Unrichtig ist daher die Annahme, da? ein solcher Vorbehalt dem
 Richter die Befugnis gebe, nach den jeweiligen Umst?nden die Vorschriften
 des Vertrages oder die des venezolanischen Rechts anzuwenden58. Auf
 der anderen Seite tritt der Vorbehalt nicht selbst an die Stelle einer

 gesetzlichen Regelung. Wenn also das venezolanische Recht die Voll
 streckung ausl?ndischer Urteile nur insoweit verbietet, als davon Grund
 st?cke in Venezuela betroffen sind, so kann nicht aus dem Vorbehalt
 gegen?ber dem C?digo Bustamante geschlossen werden, da? dar?ber hin
 aus jede Vollstreckung ausl?ndischer Entscheidungen ?ber venezolanisches
 Verm?gen unzul?ssig sei59. Auch als authentische Interpretation des venezo
 lanischen IPR k?nnen die Vorbehalte nicht angesehen werden. Sie stellen
 zwar ein Indiz f?r die territorialistische Haltung des venezolanischen Ge
 setzgebers dar, verbieten aber nicht von vornherein eine Auslegung des
 venezolanischen Rechts, die im Ergebnis mit dem C?digo Bustamante
 ?bereinstimmt60. Die von den Vorbehalten erfa?ten Bestimmungen des
 Vertrages k?nnen jedoch nicht als subsidi?re Quelle des venezolanischen
 IPR herangezogen werden61.

 3. Der vertragliche Anwendungsbereich des C?digo Bustamante ist in
 Art. 2 der einleitenden Konvention festgelegt: ?Las disposiciones de este
 C?digo no ser?n aplicables sino entre las Rep?blicas contratantes y

 55 Sanchez-Covisa, Stud. Iur. 1 (1957) 456; siehe auch Parra Aranguren 69 f.
 56 Siehe unten zu N. 113.
 57 Siehe die unten N. 117?120 zitierten Entscheidungen.
 58 So die mi?verst?ndliche Formulierung in C. Fed. Cas. 13. 6. 1941 (oben . 6);

 siehe dazu unten N. 149.
 59 So aber die Begr?ndung in C. Fed. 19. 2. 1957, Gac. For. Nr. 15 S. 91 (97),

 welche ein argentinisches Ersuchen auf Beschlagnahme des Verm?gens des fr?heren
 Pr?sidenten Juan D. Per?n betraf.

 60 Dies verkennt Herrera Mendoza 219 f. Siehe auch zum venezolanischen Vor
 behalt gegen?ber Art. 24 C. Bustamante unten bei N. 106.

 61 Muci Abraham 39.

This content downloaded from 141.5.29.92 on Mon, 26 Feb 2024 11:11:33 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 39 (1975)  C?DIGO BUSTAMANTE IN VENEZUELA  489

 entre los dem?s Estados que se adhieran a ?l en la forma que m?s
 adelante se consigna." Diese Vorschrift sagt aber nichts dar?ber, wann
 ein Fall ?zwischen den Vertragsstaaten" vorliegt. Auch die gelegentlich
 gebrauchte Formulierung, der C?digo Bustamante komme bei einem Kon
 flikt zwischen den Rechtsordnungen der Vertragsstaaten zur Anwendung,
 ist zu unbestimmt62. In der Praxis wird auf die Staatsangeh?rigkeit der
 Beteiligten abgestellt; dies entspricht auch der Vorstellung Bustamantes
 und der Delegierten der Konferenz von Havanna63. Danach ist erforder
 lich, da? zumindest einer der Beteiligten einem anderen Vertragsstaat
 als dem Forumstaat angeh?rt. Auf Rechtsbeziehungen zwischen Inl?ndern
 findet der C?digo Bustamante keine Anwendung64. Unber?cksichtigt blieb
 der Vertrag daher in Venezuela f?r die Scheidungsklage einer venezolani
 schen Frau gegen ihren aus Brasilien nicht zur?ckgekehrten venezolanischen

 Mann65, wie umgekehrt z. B. in Kuba f?r die Scheidungsklage einer kuba
 nischen Frau gegen ihren nach Venezuela ausgewanderten kubanischen
 Mann66. Hingegen unterliegen die Venezolaner in den anderen Vertrags
 staaten ihrerseits den Vorschriften des C?digo Bustamante67.

 Eine andere Abgrenzung gilt jedoch dort, wo es sich um die Anerken
 nung ausl?ndischer Rechtsakte oder den zwischenstaatlichen Rechtsverkehr
 handelt: Hier ist allein entscheidend, da? der beteiligte ausl?ndische Staat
 ein Vertragsstaat ist. Das kommt in den entsprechenden Vorschriften des
 C?digo Bustamante selbst zum Ausdruck, z. B. in den Bestimmungen
 ?ber die Anerkennung von Urteilen aus anderen Vertragsstaaten68. Die
 Anerkennung der mexikanischen Scheidung eines venezolanisch-chilenischen
 Ehepaares unterliegt daher nicht den Vorschriften des C?digo Bustamante,
 weil Mexiko nicht zu den Vertragsstaaten geh?rt69, wohl aber die An

 62 So C. Fed. Cas. 24. 4. 1947 (oben . 33); ebenso Muci Abraham 38 f.
 63 Bustamante y Sirven, La commission des jurisconsultes de Rio de Janeiro et

 le droit international (Paris 1928) 229, no. 243; Espinola, Informe sobre la Codi
 ficaci?n del d. i. p., presentado a la Tercera Comisi?n de la VI Conferencia Inter
 nacional Americana: Rev. Der. Int. 13 (1928) 165 ff. (179); Farrera, Rev. Der. Int.
 17 (1930) 294 (oben N. 16).

 64 So im Grundsatz zutreffend das abweichende Votum der Richter D?az und
 Liscano zu C. Fed. Cas. 14. 11. 1941 (oben . 29) 499, wo es jedoch um die Aner
 kennung eines ausl?ndischen Urteils ging (dazu bei N. 68).

 65 C. Sup. Dist. Fed. 12. 5. 1960, Jur. Ven. Bd. 1 S. 111.
 66 J. Consolaci?n del Sur (Kuba) 20. 2. 1965, zit. in C. S. (Venezuela) 20. 12.

 1967, G. O. Nr. 28.544 vom 29. 1. 1968, S. 212.855.
 67 Siehe in Peru: Resoluci?n del Director General de los Registros P?blicos vom

 17. 5. 1960, Rev. Jur. Peruana 19 (1961) 923 (Eintragung der Zweigniederlassung
 einer venezolanischen Aktiengesellschaft in das peruanische Handelsregister).

 68 Vgl. Artt. 56, 423 C. Bustamante; dasselbe gilt f?r die Anerkennung ausl?n
 discher Urkunden, vgl. Artt. 137, 402 C. Bustamante und die zitierte peruanische
 Entscheidung (vorige Note).

 69 C. Fed. Cas. 3. 5. 1943 (oben . 32); dagegen hielt D?az in seinem abwei
 chenden Votum (a.a.O. 238) f?r ma?gebend, ?que su esposa es chilena y que el
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 erkennung der Scheidung spanischer Ehegatten durch ein kubanisches Ge
 richt, da Kuba Vertragsstaat ist70. Die Anwendung des Vertrages ist also
 hier davon unabh?ngig, ob der Fall im anderen Vertragsstaat dem C?digo
 Bustamante unterlag71. Auch die Vorschriften ?ber die Anwendung aus
 l?ndischen Rechts (Artt. 408 ff.) setzen nur voraus, da? es sich um das

 Recht eines anderen Vertragsstaates handelt; nach der Rechtsprechung ist
 nicht erforderlich, da? die Anwendung gerade auf dem C?digo Bustamante
 beruht72. Ebenso finden die Bestimmungen des Vertrages ?ber Rechtshilfe
 und Auslieferung (Artt. 344, 388) nach ihrem Wortlaut im Verkehr zwi
 schen den Vertragsstaaten Anwendung, unabh?ngig von der Staatsangeh?
 rigkeit der beteiligten Personen. Auch die Auslieferung eines Paraguayers
 von dem Vertragsstaat Brasilien an Venezuela unterliegt daher den Vor
 schriften des C?digo Bustamante, obwohl Paraguay nicht Vertragsstaat
 ist73.

 4. ?ber die Personalgesetze enth?lt der C?digo Bustamante in Art. 7
 folgende Kompromi?formel: ?Cada Estado contratante aplicar? como
 leyes personales las del domicilio, las de la nacionalidad o las que haya
 adoptado o adopte en lo adelante su legislaci?n interior." Urspr?nglich
 hatte Bustamante als Personalgesetze nur das Heimatrecht und das Wohn
 sitzrecht vorgesehen. Die jetzige Fassung des Art. 7, die auch andere M?g
 lichkeiten offenl??t, geht auf die Konferenz von Havanna 1928 zur?ck74.

 Offenbar sollte damit der in den lateinamerikanischen Staaten verbreiteten

 territorialistischen Tendenz Rechnung getragen werden. Ma?gebend ist nach
 Art. 7 die interne Gesetzgebung des jeweiligen Vertragsstaates. Das Kolli
 sionsrecht der einzelnen Vertragsstaaten ist also daraufhin zu pr?fen,

 welches Recht als Personalgesetz Anwendung finden soll75.
 In Venezuela enth?lt Art. 9 C.c. eine Vorschrift ?ber das Personalstatut

 der Venezolaner: ?Las leyes concernientes al estado y capacidad de las
 personas obligan a los venezolanos, aunque residan o tengan su domicilio
 en pa?s extranjero." Eine entsprechende Regelung f?r die Ausl?nder findet
 sich in Art. 26 C.c. ?ber ?la aplicaci?n de las leyes extranjeras al estado
 y capacidad de las personas". In der Lehre ist dazu stets die Ansicht vertre

 matrimonio se celebr? en Chile pa?s que tambi?n ratific? la Convenci?n de La
 Habana". ? Siehe auch C. Fed. Cas. 8. 2. 1946 (oben . 6); 5. 2. 1947 (oben

 . 32); C. Fed. 28. 10. 1959 (oben . 42).
 70 C. Fed. Cas. 24. 4. 1947 (oben . 33); weitere Entscheidungen siehe oben

 N. 33 und 35.
 71 Eine solche Regelung ist nicht ungew?hnlich; vgl. das EWG-?bereinkommen

 ?ber die gerichtliche Zust?ndigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidun
 gen in Zivil- und Handelssachen; dazu Samtleben, NJW 1974, 1592.

 72 Siehe die Entscheidungen unten N. 119.
 73 C. Fed. 30. 10. 1958 (oben N. 50).
 74 Bustamante y Sirven, El C?digo 37 f.
 75 Bustamante y Sirven (oben . 63) 215, no. 227.
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 ten worden, da? f?r die Ausl?nder ebenso wie f?r die Venezolaner ihr Hei
 matrecht als Personalstatut ma?gebend ist76. Die ?ltere Rechtspre
 chung hat grunds?tzlich diese Analogie bejaht, gleichzeitig aber in
 den betreffenden F?llen ?ber den Vorbehalt des ordre public das venezo
 lanische Recht zur Anwendung gebracht77. Hier kommt der territorialisti
 sche Grundcharakter des venezolanischen Rechts zum Ausdruck. Das

 gleiche zeigt sich auch in der Lehre bei praktischen Fragen: So wurde ins
 besondere bei der Er?rterung des C?digo Bustamante ausdr?cklich
 darauf hingewiesen, da? das venezolanische Recht die Anwendung des
 Heimatrechts nur in eng umgrenztem Rahmen gestattet78. Die venezolani
 schen Vorbehalte gegen?ber dem C?digo Bustamante dienten - wie schon
 gesagt - gerade dem Ziel, eine Ausweitung des Bereichs des Personalstatuts
 zu verhindern79. Soweit dagegen Vorschriften des C?digo Bustamante,
 welche die Anwendung des Personalgesetzes vorsehen, von den venezo
 lanischen Vorbehalten nicht erfa?t sind, geh?rt die betreffende Materie
 auch nach venezolanischem Recht zum Personalstatut; in diesem Bereich
 ist also das Heimatrecht ma?gebend. F?r die Anwendung des C?digo Bu
 stamante in Venezuela ist somit stets das Heimatrecht als Personalgesetz
 anzusehen80. In diesem Sinne wird der Ausdruck auch in Art. 104 des
 C?digo civil von 1942 verwendet.

 5. Die sogenannten Territorialgesetze erscheinen im C?digo Bustamante
 in mannigfachen Formen. Bustamante rechnete die verschiedenartigsten terri
 torialen Ankn?pfungen hierher: so im Scheidungsrecht ?la ley del domicilio
 conyugal" (Art. 52), im Sachenrecht ?la ley de la situaci?n" (Art. 105), im
 Schuldrecht ?la ley del lugar del contrato y la de su ejecuci?n" (Art. 180),
 im Seerecht ?la ley del pabell?n" (Art. 275), im Proze?recht ?la ley del juez
 o tribunal" (Artt. 405, 407). H?ufig ist jedoch das ma?gebende Ankn?p
 fungsmoment nicht n?her bezeichnet. Daher ist es im Einzelfall oft zweifel
 haft, welche Ankn?pfung sich hinter der allgemeinen Formel ?ley territo
 rial" oder ?ley local" verbirgt. In der Regel kann jedoch davon ausgegan
 gen werden, da? damit schlicht die lex fori gemeint ist; dies gilt insbeson
 dere dort, wo vom ?orden p?blico internacional" die Rede ist. Hier wendet
 also jeder Staat sein eigenes Recht an. Damit verzichtet der C?digo Busta
 mante auch im Bereich der Territorialgesetze in weitem Umfang auf den
 Entscheidungseinklang zwischen den Vertragsstaaten81.

 Die starke Betonung des territorialen Elements im C?digo Bustamante
 76 Herrera Mendoza 125.
 77 Siehe C. Fed. Cas. 15. 6. 1914 und 21. 2. 1921 (oben . 6).
 78 Farreray Rev. Der. Int. 17 (1930) 285, 291 ff. (oben N. 16); Itriago-Cha?n

 223 ff.
 79 Siehe oben N. 10 und 17.
 80 Muci Abraham 42; ebenso Farrera, Rev. Der. Int. 17 (1930) 291, 294 (oben

 N. 16) und Itriago-Chacin 224.
 81 Kritisch dazu Muci Abraham 43 ff. und Sdnchez-Covisa (oben N. 1) 5.
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 entspricht der generellen Tendenz des venezolanischen Rechts. Es verwun
 dert daher nicht, da? gerade in diesem Bereich ein gr??erer Einflu? des
 C?digo Bustamante festzustellen ist. Die Regelung des Vertrages f?hrt
 hier im Ergebnis dazu, da? die Neigung zur Anwendung des inl?ndischen
 Rechts best?tigt oder dessen Anwendungsbereich sogar noch ausgedehnt
 wird. Beispielsweise sind nach Art. 104 C.c. bei der Eheschlie?ung von
 Ausl?ndern in Venezuela - ?aunque lo autoricen las leyes personales de
 ambos pretendientes" - die trennenden Ehehindernisse des venezolanischen
 Rechts zu beachten. Dar?ber hinaus wird jedoch unter Berufung auf Art. 38
 C?digo Bustamante, der die ?indispensablen" Ehehindernisse der ?legislaci?n
 local" entnimmt, die Anwendung venezolanischen Rechts auch f?r solche

 Hindernisse wie etwa die Wartezeit nach Aufl?sung einer fr?heren Ehe als
 zwingend angesehen82.

 6. Die Gesetze der privaten Ordnung (leyes de orden privado) spielen
 im C?digo Bustamante keine augenf?llige Rolle; ausdr?cklich werden sie
 nur in zwei Vorschriften erw?hnt (Artt. 3, 134). Daneben geh?ren hierher
 einige Bestimmungen, in denen den Parteien die rechtliche Regelung ?ber
 lassen (Artt. 49, 118, 130, 166) oder die M?glichkeit der Rechtswahl
 einger?umt wird (Artt. 190, 264 ff.). Beides h?ngt nach Bustamantes Auf
 fassung unmittelbar zusammen: Soweit die Parteien ?ber den materiellen
 Inhalt des Rechtsgesch?fts bestimmen k?nnen, k?nnen sie auch selbst das
 anwendbare Recht w?hlen. Eine Rechtswahl ist demnach nur im Bereich

 des dispositiven Rechts m?glich; die Grenzen des zwingenden Rechts sind
 dabei im Zweifel nach der lex fori zu bestimmen83. Im ?brigen enth?lt
 der C?digo Bustamante in diesem Bereich auch Hilfsankn?pfungen f?r
 den Fall einer fehlenden Rechtswahl. So ist im Vertragsrecht gem?? Art.
 166 in erster Linie der Parteiwille entscheidend; hilfsweise ist nach Art. 186
 das gemeinsame Personalgesetz und schlie?lich das Recht des Abschlu?ortes
 ma?gebend84.

 In Venezuela wird die M?glichkeit der Rechtswahl von der Lehre allge
 mein bejaht85. Sie findet eine St?tze in verschiedenen gesetzlichen Vor
 schriften: So bestimmt Art. 1159 C.c. ebenso wie Art. 166 C?digo Busta

 mante, da? Vertr?ge f?r die Parteien Gesetzeskraft haben86. Deutlicher
 ist Art. 116 C.com., wonach die Erf?llung der im Ausland geschlossenen
 und in Venezuela zu erf?llenden Handelsvertr?ge venezolanischem Recht
 unterliegt, ?a menos que las partes hubieran acordado otra cosa".
 Auch die Rechtsprechung gestattet den Parteien grunds?tzlich die Wahl

 82 Herrera Mendoza 45 ff.
 83 Bustamante y Sirven, D. i. p. I nos. 318?322, 341.
 84 ?hnliche Hilfsankn?pfungen finden sich in Artt. 39, 49, 187.
 85 Eine gute ?bersicht gibt Lombard 62 f.
 86 Beide Bestimmungen gehen auf Art. 1134 franz. C. c. zur?ck, der auch in

 Frankreich als Grundlage der Parteiautonomie angesehen wurde.
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 des ma?gebenden Rechts - in den wenigen bisher entschiedenen F?llen
 stets das venezolanische Recht87. Ein Urteil des Richters Parra Aranguren
 st?tzt sich dabei auch auf die Regelung des C?digo Bustamante: Bei
 einer Lieferung von Fernsehsendern aus den Vereinigten Staaten nach
 Venezuela hatten die Parteien den Kaufvertrag dem amerikanischen Recht,
 den vereinbarten Eigentumsvorbehalt dagegen dem venezolanischen Recht
 unterstellt. Die Wahl des venezolanischen Rechts wurde als zul?ssig und
 der Eigentumsvorbehalt danach als wirksam angesehen88. Dieses Ergebnis
 wurde in den oberen Instanzen best?tigt, die Anwendung des C?digo
 Bustamante gegen?ber den Vereinigten Staaten jedoch ausdr?cklich abge
 lehnt89. Die Ausdehnung der Rechtswahl auf die sachenrechtlichen Wir
 kungen des Kaufvertrages geht freilich ohnehin ?ber die Regelung des
 C?digo Bustamante hinaus.

 III. Ehescheidung

 Im Rahmen dieses Beitrags k?nnen nicht alle Vorschriften des C?digo
 Bustamante im einzelnen analysiert werden. Im folgenden sollen deshalb
 als Beispiel die Bestimmungen ?ber die Scheidung und ?ber die Behandlung
 ausl?ndischer Scheidungsurteile n?her er?rtert werden. F?r diese Wahl
 waren drei Gr?nde ausschlaggebend: 1. hat in der venezolanischen Lehre
 Sanchez-Covisa zu diesen Fragen eine scharfsinnige Studie vorgelegt90;
 2. gibt es zu dieser Materie eine umfangreiche Rechtsprechung des venezo
 lanischen Obersten Gerichtshofs (wegen seines Monopols bei der Anerken
 nung ausl?ndischer Scheidungen); 3. ist gerade auf diesem Gebiet der
 C?digo Bustamante in Venezuela besonders h?ufig angewendet worden.

 1. Das Recht des ehelichen Wohnsitzes bestimmt nach Art. 52 C?digo
 Bustamante allgemein ?ber die Befugnis, die Ehetrennung oder Scheidung
 zu verlangen. Die Gr?nde unterliegen nach Art. 54 dem Recht des Gerichts
 ortes, ?sofern die Ehegatten dort ihren Wohnsitz haben". Diese Vorschrift
 erscheint auf den ersten Blick merkw?rdig, da f?r den Fall, da? diese
 Voraussetzung nicht zutrifft, keine Regelung vorgesehen ist91. Des R?tsels

 87 So . . f?r einen im Ausland zu erf?llenden Arbeitsvertrag C. Sup. trab. 23. 4.
 1954, Jur. Trib. IV/1 S. 236 (zit. nach Lombard 63 N. 243); ferner die unten

 N. 88 f. zitierten Entscheidungen.
 88 J. mere. Dist. Fed. 12. 3. 1970 (Quiebra del Canal Once Televisi?n CA.; un

 ver?ff.).
 89 C. Sup. Dist. Fed. 4. 6. 1970 (oben . 42); CS. 27. 4. 1971, Jur. Ven. Bd. 30

 S. 395.
 90 S?nchez-Covisa, Orden p?blico 96 ff.
 91 S?nchez-Covisa, Orden p?blico 97, schlie?t daraus, da? in diesem Fall Art. 52

 auch f?r die Gr?nde der Trennung oder Scheidung gilt und f?hrt fort: ?Der Art. 54
 w?rde danach also eine leerlaufende Bestimmung enthalten; denn in dem einzigen
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 L?sung liegt darin, da? Bustamante stillschweigend davon ausging, da?
 f?r die Ehetrennung und Scheidung ausschlie?lich die Gerichte des Wohn
 sitzstaates zust?ndig sind. In den Artt. 52 und 54 sah Bustamante daher
 auch eine Regelung der internationalen Zust?ndigkeit92. Die materiell
 rechtlichen Bestimmungen ?ber die Ehetrennung und Scheidung rechnete
 Bustamante demgem?? zum ?orden p?blico internacional": In diesen
 Fragen wendet also jeder Staat stets sein eigenes Recht an93.

 In Venezuela ergibt sich die Ber?cksichtigung der lex fori in Scheidungs
 sachen bereits aus Art. 544 C.p.c. von 1916: ?El Tribunal no admitir?
 ninguna demanda de divorcio o de separaci?n de cuerpos que no est?
 fundada en alguna de las causales establecidas en el C?digo Civil."
 Umstritten war jedoch, ob Ausl?nder auch entgegen ihrem Heimatrecht
 geschieden werden k?nnen94. Der Oberste Gerichtshof hat dazu bereits
 fr?hzeitig entschieden, da? hier das ausl?ndische Personalstatut nicht an
 wendbar sei, da das Scheidungsrecht zum venezolanischen ordre public
 geh?re95. In der neueren Rechtsprechung gilt dieser Grundsatz unange
 fochten96. Dabei wird zur Begr?ndung in einigen Urteilen auch die Rege
 lung des C?digo Bustamante herangezogen97. Es ist jedoch eine unrichtige
 Annahme, da? etwa der Einflu? des C?digo Bustamente in dieser Frage
 zur Abkehr vom Staatsangeh?rigkeitsprinzip gef?hrt habe98. Entscheidend
 war vielmehr die allgemeine territorialistische Tendenz des venezolanischen
 Rechts, die in dieser Materie bereits vor der Annahme des C?digo Busta
 mante das Staatsangeh?rigkeitsprinzip verdr?ngt hatte99.

 2. Eine Einschr?nkung zugunsten des Personalgesetzes ist im Nachsatz
 des Art. 52 C?digo Bustamante vorgesehen: Die Klage kann nicht auf
 Gr?nde gest?tzt werden, die vor der Begr?ndung des jetzigen Wohnsitzes

 Fall, in dem er anwendbar ist, n?mlich bei Wohnsitz der Ehegatten im Gerichts
 staat, bedeutet er lediglich eine Erg?nzung oder Best?tigung der Regel des Art. 52,
 und in dem Fall, in dem er wirklich Bedeutung h?tte, n?mlich wenn das Wohnsitz
 recht der Ehegatten nicht mit der lex fori zusammenf?llt, ist er nach seinem eigenen

 Wortlaut unanwendbar."
 92 Siehe Bustamante y Sirven, D. i. p. II no. 776: ?[El domicilio conyugal] deter

 mina la jurisdicci?n competente y de hecho la hace coincidir con la ley aplicable,
 atribuy?ndole territorialidad en virtud de esa coincidencia." F?r die Verkn?pfung
 der Artt. 52, 54 mit der Gerichtszust?ndigkeit siehe auch ebd. nos. 747, 786, 788.

 93 Bustamante y Sirven, El C?digo 34 ff.
 94 Siehe die ?bersicht bei S?nchez-Covisa, Orden p?blico 93 ff.; ausf?hrlich

 Herrera Mendoza 200 ff.
 95 C. Fed. Cas. 15. 6. 1914 und 21. 2. 1921 (oben N. 6).
 96 Vgl. die ?bersicht bei Lombard 46 N. 153.
 97 J. civ. Dist. Fed. 9. 1. 1953 (oben N. 6); J. Sup. 15. Cire. Jud. 6. 3. 1956 (oben

 N. 40).
 98 In diesem Sinne Fern?ndez Flores, El divorcio en d. i. p., Su alcance juris

 diccional en Hispanoam?rica (Buenos Aires 1967) 195.
 99 Siehe dazu Farrera, Rev. Der. Int. 18 (1930) 27 ff. (oben . 16); S?nchez

 Covisa, Orden p?blico 94.
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 eingetreten sind, wenn diese Gr?nde nicht auch von der ?ley personal"
 beider Ehegatten zugelassen sind. Dieser Vorbehalt sollte nach Bustamantes
 Vorstellung fraudul?se Ehescheidungen durch Wohnsitzwechsel verhindern.
 Dabei ging Bustamante von dem Fall aus, da? die Ehegatten ihren Heimat
 staat verlassen, um in ihrem neuen Wohnsitzstaat die Scheidung zu er
 reichen100. Bereits S?nchez-Covisa hat darauf hingewiesen, da? es dem
 Zweck der Vorschrift besser entsprochen h?tte, wenn insoweit das Recht
 des fr?heren ehelichen Wohnsitzes f?r ma?gebend erkl?rt worden w?re101.
 In Venezuela hat die Einschr?nkung des Art. 52 praktisch nur selten eine
 Rolle gespielt. Immerhin wurde sie in einem Rechtsstreit zur Begr?ndung
 daf?r angef?hrt, da? italienische Ehegatten aufgrund einer Ehetrennung
 in Italien nicht die Scheidung in Venezuela verlangen k?nnten, da eine
 solche Umwandlung zwar vom venezolanischen, aber nicht vom Heimat
 recht der Ehegatten zugelassen sei102.

 3. Die internationale Zust?ndigkeit in Ehesachen ist im C?digo Busta
 mante sehr unvollkommen geregelt. Wie oben dargestellt, hielt Bustamante
 auch insoweit den ehelichen Wohnsitz f?r die ma?gebende Ankn?pfung.
 In den Am. 52 und 54 des Vertrages kommt dies freilich nur mittelbar
 zum Ausdruck. Hingegen enth?lt der C?digo Bustamante ausf?hrliche
 Regeln ?ber die internationale Zust?ndigkeit in den Artt. 318 ff.; dabei
 hielt Bustamante sich im wesentlichen an das Vorbild von Artt. 56 ff.

 der spanisch-kubanischen Zivilproze?ordnung, welche die ?rtliche Zust?n
 digkeit betreffen. Hier fehlt jedoch eine besondere Regelung der Zust?ndig
 keit in Ehesachen103. Nach Art. 318 C?digo Bustamante ist in erster
 Linie der Richter zust?ndig, dem die Parteien sich ausdr?cklich oder still
 schweigend unterworfen haben, vorausgesetzt, da? mindestens eine der
 Parteien dem Gerichtsstaat angeh?rt oder dort ihren Wohnsitz hat. Diese
 Vorschrift wird vielfach ? ganz im Gegensatz zu den Vorstellungen
 Bustamantes - als allgemeiner Grundsatz auch f?r Scheidungsklagen an
 gesehen104.

 100 Bustamante y Sirven, El C?digo 35: ?el C?digo necesitaba evitar que sus
 preceptos dieran campo de acci?n a la mala fe y sirvieran, por consiguiente, de
 pretexto para que los hombres burlaran su legislaci?n nacional" (!).

 101 Sdnchez-Covisa, Orden p?blico 96 N. 34, der insbesondere im Hinblick auf
 Art. 7 C. Bustamante kritisch bemerkt: ?la ley personal de ambos c?nyuges sera,
 en el caso de pa?ses que adopten como ley personal la lex domicilii, la misma ley
 del actual domicilio conyugal."

 102 Stellungnahme der Proc. Nac. vom 12. 7. 1956 in einem Verfahren vor der
 Corte Federal, abgedr. bei Arismendi 192. Die Frage ist in der Rechtsprechung bisher
 offengeblieben, vgl. die Nachweise bei Lombard 49; im Schrifttum siehe dazu
 Sans?, in: Libro-Homenaje a la Memoria de Roberto Goldschmidt (1967) 746 ff.

 103 Dies liegt daran, da? nach dem bis 1899 in Kuba geltenden spanischen Recht
 f?r Ehesachen ausschlie?lich die geistlichen Gerichte zust?ndig waren.

 104 Sdnchez-Covisa, La eficacia 19, 21; ders., Orden p?blico 98 . 36 und S. 100.
 Auch in den ?brigen Vertragsstaaten ist diese Meinung weit verbreitet.
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 In Venezuela ist f?r Scheidungs- und Trennungsklagen nach Art. 543
 C.p.c. das Gericht des ehelichen Wohnsitzes zust?ndig. Diese Regel wird
 in der venezolanischen Rechtsprechung auch auf die internationale Zust?n
 digkeit angewandt; als ehelicher Wohnsitz gilt dabei gem?? Art. 33 C.c.
 grunds?tzlich der Wohnsitz des Ehemannes105. Zwar hat Venezuela einen
 Vorbehalt gegen?ber Art. 24 C?digo Bustamante erkl?rt, wonach sich der
 Wohnsitz des Ehemannes auf die Ehefrau erstreckt; dieser Vorbehalt rich
 tete sich jedoch gerade gegen die dort vorgesehene Ausnahme zugunsten
 der ?ley personal" der Ehefrau106. Demgem?? wird eine Scheidungsklage
 von Ausl?ndern in Venezuela grunds?tzlich nicht zugelassen, wenn sich
 der Wohnsitz des Ehemannes nicht in Venezuela befindet107. In zwei
 neueren Entscheidungen wurde dieses Ergebnis auch auf die Regelung der
 Artt. 52, 54 C?digo Bustamante gest?tzt108. Ob im Ausland ans?ssige
 Venezolaner in Venezuela geschieden werden k?nnen, ist nicht eindeutig
 gekl?rt109. Insbesondere Sanchez-Covisa hielt unter Berufung auf Art. 318
 C?digo Bustamante eine Prorogation f?r m?glich110. Diese Ansicht hat
 auch in der Rechtsprechung einen Niederschlag gefunden: Unter Hinweis
 auf Art. 318 C?digo Bustamante wurde die Scheidungsklage eines vene
 zolanischen Diplomaten gegen seine venezolanische Frau f?r zul?ssig er
 kl?rt, die ihn in Spanien verlassen hatte und nach Venezuela zur?ckgekehrt
 war. In diesem Fall hatte jedoch die Frau ausdr?cklich die Zust?ndigkeit
 der venezolanischen Gerichte unter Berufung auf Art. 543 C.p.c. und
 Artt. 52, 54 C?digo Bustamante bestritten; eine Prorogation lag also
 ?berhaupt nicht vor111.

 4. Die Anerkennung ausl?ndischer Scheidungen ist in Art. 56 C?digo
 Bustamante geregelt. Danach hat eine Ehetrennung oder Scheidung, die
 gem?? Artt. 52 ff. zustandegekommen ist, in den ?brigen Vertragsstaaten

 105 Siehe die Rechtsprechungs?bersichten bei Lombard 44 f. und bei Arcaya,
 C?digo de procedimiento civil (1966) V 221 ff.; ferner aus der neueren Rechtspre
 chung C. Sup. Dist. Fed. 4. 6. 1970, Jur. Ven. Bd. 26 S. 99.

 106 Itriago-Chacin 214.
 107 Zu einzelnen Ausnahmen vgl. die Rechtsprechungs?bersichten (oben N. 105)

 sowie C. Sup. Dist. Fed. 4. 6. 1970 (oben N. 105).
 108 C. Sup. Dist. Fed. 20. 4. 1964, Jur. Ven. Bd. 9 S. 159; CS. 9. 2. 1966, Jur.

 Ven. Bd. 14 S. 462, auch abgedr. bei Duque S?nchez, Jurisprudencia de la Corte
 Suprema de Justicia, 3. serie 1964?1971 (1971) 135.

 109 dazu die Nachweise bei Lombard 45. Ablehnend C. Sup. Dist. Fed. 17. 5.
 1973, Jur. Ven. Bd. 39 S. 138.

 110 S?nchez-Covisa, La eficacia 19, 21; ders., Orden p?blico 98 . 36 und S. 100.
 Dabei st?tzte er sich auf die Rechtsprechung, die im umgekehrten Fall der in Vene
 zuela lebenden Ausl?nder die Prorogation des Heimatforums zugelassen hat; siehe
 unten N. 126.

 111 J. civ. Dist. Fed. von 1970 (oben N. 39) 83 f., 92 f. Zutreffend war dagegen
 der Hinweis des Gerichts auf Art. 23 C. Bustamante (91), wonach die Diplomaten
 ihren Wohnsitz im Heimatstaat behalten; ?hnlich im Ergebnis bereits fr?here Ur
 teile, siehe Lombard 44 N. 146.
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 die gleiche rechtliche Wirkung wie im Ursprungsstaat. Eine wesentliche
 Einschr?nkung enth?lt allerdings die Vorschrift des Art. 53, die weiter
 unten behandelt wird. Hinsichtlich der formellen Erfordernisse werden

 diese Bestimmungen erg?nzt durch die Regelung der Artt. 423 ff. ?ber
 die Vollstreckung ausl?ndischer Urteile. Diese Vorschriften finden jedoch
 in Venezuela wegen des venezolanischen Vorbehalts keine Anwendung112.

 Der Vorbehalt erstreckt sich nicht auf die materielle Regelung der Artt.
 52-56, die daher gegen?ber den Vertragsstaaten anwendbar bleiben113.
 Der Zweck des Vorbehalts steht dem nicht entgegen, da dieser vor allem
 die Beachtung des venezolanischen Rechts bei der Vollstreckung in vene
 zolanisches Verm?gen, daneben die Einhaltung des formellen Verfahrens
 bei der Anerkennung ausl?ndischer Urteile sichern sollte114. Im venezola
 nischen Schrifttum wird freilich die Ansicht vertreten, da? der Vorbehalt

 gegen?ber den Artt. 423 ff. die Anwendung des C?digo Bustamante bei
 der Anerkennung ausl?ndischer Scheidungsurteile grunds?tzlich ausschlie?e;
 immerhin ist auch nach dieser Ansicht die Regelung der Artt. 52 ff. mittelbar
 im Rahmen des venezolanischen Rechts bei der Pr?fung der einzelnen

 Anerkennungsvoraussetzungen zu ber?cksichtigen115.
 Die Unsicherheit der Rechtslage spiegelt sich in der Rechtsprechung, wo

 urspr?nglich der C?digo Bustamante gerade bei der Anerkennung ausl?n
 discher Scheidungen h?ufig herangezogen wurde116. In neuerer Zeit mehren
 sich die Urteile, in denen seine Regeln selbst gegen?ber den Vertragsstaaten
 keine Erw?hnung finden. Sofern das anzuerkennende Urteil aus einem
 Vertragsstaat stammt, der auch dem Vollstreckungsabkommen von Caracas
 von 1911 angeh?rt, wird regelm??ig nur dieser Vertrag ber?cksichtigt117.
 Scheidungsurteile aus anderen Vertragsstaaten werden allein nach den Vor
 schriften des venezolanischen Rechts beurteilt, das unter anderem - ent
 gegen dem C?digo Bustamante - den Nachweis der Gegenseitigkeit

 112 S?nchez-Covisa, La eficacia 9 f.; Loreto, Sentencia extranjera de divorcio y
 solicitud de exequatur, in seinen Estudios de Derecho procesal civil (1956) 183
 (193); ders., Stud. Iur. 1 (1957) 187 (214); Muci Abraham (oben . 35) 346 . 6.

 113 In diesem Sinne bereits C. Fed. Cas. 28. 11. 1940 (oben . 6), 24. 4. 1941
 (oben . 29), 13. 6. 1941 (oben . 6) und 14. 11. 1941 (oben N. 29). Aus der
 sp?teren Rechtsprechung siehe C. Fed. Cas. 20. 1. und 24. 4. 1947 (oben N. 33).

 114 Siehe Farrera, Rev. Der. Int. 18 (1930) 52 ff. (oben N. 16); ferner die Nach
 weise bei Parra Aranguren 64 N. 51.

 115 Parra Aranguren 68 ff.; ebenso offenbar die oben N. 112 genannten Autoren.
 Aus der ?lteren Rechtsprechung der Corte Federal y de Casaci?n lassen sich in die
 sem Sinne einzelne abweichende Voten anf?hren {Parra Aranguren 69) sowie ein
 obiter dictum im Urteil vom 8. 2. 1946 (oben N. 6).

 116 Siehe die oben N. 29 genannten Urteile; n?her die Darstellung im folgenden
 Text unter Nrn. 5?6.

 117 C. Fed. Cas. 4. 10. 1939 (Ecuador), G. O. Nr. 20.104 vom 9. 2. 1940,
 S. 126.307; C. Fed. 8. 10. 1959 (Bolivien), Gac. For. Nr. 26 S. 12; CS. 3. 8. 1961
 (Ecuador), Jur. Ven. Bd. 4 S. 438; 10. 6. 1970 (Peru), Jur. Ven. Bd. 26 S. 342;
 21. 1. 1971 (Peru), Jur. Ven. Bd. 29 S. 448. Siehe aber auch oben zu . 52.
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 verlangt118. F?r die Form dieses Nachweises durch Best?tigung zweier
 Anw?lte des betreffenden Landes wird zwar im Exequaturverfahren h?u
 fig auf Art. 409 C?digo Bustamante verwiesen119, gelegentlich auch in
 einer solchen Best?tigung oder in der Exequaturentscheidung der C?digo
 Bustamante zum Nachweis der Gegenseitigkeit angef?hrt120! F?r die ?bri
 gen Voraussetzungen der Anerkennung wird der C?digo Bustamante da
 gegen in diesen Entscheidungen nicht mehr herangezogen121. Dabei ist
 freilich anzumerken, da? die Rechtsprechung im Laufe der Zeit f?r die

 Anerkennung ausl?ndischer Scheidungen feste Regeln herausgearbeitet hat,
 auf die sich auch die neueren Entscheidungen st?tzen. An der Ausbildung
 dieser Regeln hat der C?digo Bustamante wesentlichen Anteil gehabt,
 wie im folgenden gezeigt werden soll.

 5. Voraussetzung der Anerkennung ist nach Art. 56 C?digo Bustamante,
 da? das ausl?ndische Scheidungsurteil ?gem?? den vorangehenden Artikeln"
 erlangt wurde, da? sich also zur Zeit der Scheidung der eheliche Wohnsitz
 im Urteilsstaat befand. Unter dieser Voraussetzung ist, wie oben dargelegt,
 in Art. 52 grunds?tzlich vorgesehen, da? das Gericht sein eigenes Recht
 anwendet, mithin das Recht des ehelichen Wohnsitzes. Der Vorbehalt in
 Art. 52 zugunsten des Personalgesetzes erf?hrt f?r die Frage der Anerken
 nung eine wesentliche Erweiterung in Art. 53, die unten n?her behandelt
 wird. Hier soll zun?chst festgehalten werden, da? auch im Rahmen der
 Anerkennung ausl?ndischer Scheidungsurteile nach Art. 56 C?digo Busta
 mante der eheliche Wohnsitz die Zust?ndigkeit des ausl?ndischen Gerichts
 und zugleich das ma?gebende Recht bestimmt.

 Auch die venezolanische Rechtsprechung macht die Anerkennung ausl?n
 discher Scheidungsurteile grunds?tzlich davon abh?ngig, da? der eheliche
 Wohnsitz im Urteilsstaat gelegen war122. Dabei haben sowohl die Vor

 118 Vgl. f?r kubanische Scheidungen C. S. 20. 3. 1963, G. O. Nr. 27.125 vom
 22. 4. 1963, S. 201.595; 11. 11. 1963 (oben N. 6); 19. 5. 1965, Gac. For. Nr. 48
 S. 147; 8. 12. 1965, Gac. For. Nr. 50 S. 245; 19. 12. 1966, Rev. Min. Just. 55/56
 (1967) S. 440; 20. 12. 1967 (oben N. 66); 27. 11. 1968, G. O. Nr. 28.808 vom
 20. 12. 1968, S. 214.969. ? F?r Scheidungen aus Costa Rica siehe C. S. 8. 2. 1966,
 Jur. Ven. Bd. 14 S. 573; 30. 11. 1966, Jur. Ven. Bd. 15 S. 608.

 119 C. Fed. Cas. 14. 3. 1952 (Costa Rica), Gac. For. Nr. 10 S. 114; 3. 4. 1952
 (Kuba), Gac. For. Nr. 10 S. 168; C. Fed. 20. 10. 1953 (Kuba), Gac. For. Nr. 2
 S. 56; 18. 1. 1960 (Panama), Gac. For. Nr. 27 S. 16; C. S. 3. 8. 1961 (Kuba), Rev.
 Min. Just. 39 (1961) S. 129; 28. 11.1967 (Kuba), G. O. Nr. 28.529 vom 11. 1. 1968,
 S. 212.736; 14. 8. 1968 (Kuba), Jur. Ven. Bd. 19 S. 477.

 120 C. S. 22. 10. 1948 (Costa Rica), G. O. Nr. 22.752 vom 25. 10. 1948,
 S. 164.884; 3. 4. 1963 (Panama), G.O.Nr. 27.136 vom 6. 5. 1963, S. 201.682;
 20. 5. 1963 (Kuba), Gac. For. Nr. 40 S. 211.

 121 Parra Aranguren 71 N. 73 sieht darin eine stillschweigende Best?tigung daf?r,
 da? der venezolanische Vorbehalt die Anwendung des C?digo Bustamante inso
 weit ausschlie?e; diese Frage wird aber in keiner der Entscheidungen ?berhaupt
 angesprochen.

 122 Vgl. die Rechtsprechungs?bersicht bei Lombard 49 f.; siehe auch die oben
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 Schriften der Artt. 52 ff. wie auch die oben erw?hnte Regelung der Artt. 318
 ff. C?digo Bustamante nebeneinander eine Rolle gespielt. So wurde die
 peruanische Scheidung eines venezolanischen Ehepaares anerkannt, weil
 das Gericht einen Wohnsitz in Peru f?r gegeben hielt: Die Zust?ndigkeit
 der peruanischen Gerichte ergebe sich in diesem Fall aus Art. 318 C?digo
 Bustamante, ebenso sei die Anwendung peruanischen Rechts durch Artt.
 52, 54 des Vertrages gerechtfertigt123. Kurz darauf wurde die Scheidung
 spanischer Ehegatten durch ein kubanisches Gericht unter Berufung auf

 Artt. 52, 54 anerkannt124. In sp?teren Entscheidungen wurde bei Wohn
 sitz der Ehegatten im ausl?ndischen Gerichtsstaat entweder Art. 52 oder

 Art. 318 C?digo Bustamante als Grundlage der internationalen Zust?n
 digkeit des ausl?ndischen Gerichts angef?hrt125. Entscheidende Bedeutung
 erlangte der C?digo Bustamante jedoch in mehreren Urteilen, in denen
 die Scheidung im Heimatstaat durchgef?hrt worden war, obwohl sich
 der eheliche Wohnsitz in Venezuela befand. In diesen F?llen wurde -
 auch gegen?ber Nichtvertragsstaaten - eine stillschweigende Prorogation
 des Heimatforums gem?? Artt. 318, 322 C?digo Bustamante zugelassen
 und demgem?? die Scheidung in Venezuela anerkannt126. Eine solche
 Anwendung des Art. 318 auf Scheidungsklagen entspricht freilich, wie oben
 dargelegt, nicht dem Sinn des C?digo Bustamante127.

 . 117?120 zitierten Entscheidungen sowie zahlreiche weitere Urteile. Aus der
 j?ngsten Rechtsprechung CS. 8. 6. 1972, Jur. Ven. Bd. 34 S. 485; 9. 8. 1972, Jur.

 Ven. Bd. 35 S. 475; 31. 7. 1973 (oben N. 6); 24. 9. 1973, G. O. Nr. 30.283 vom
 18. 12. 1973, S. 226. 889.

 123 C. Fed. Cas. 20. 1. 1947 (oben . 33), wo f?r die Frage des Wohnsitzes auch
 die Artt. 22 f. C. Bustamante er?rtert wurden. ? Die Unterwerfung venezolani
 scher Ehegatten unter das Forum ihres ausl?ndischen Wohnsitzes wurde bereits
 fr?her ausdr?cklich anerkannt: C. Fed. Cas. 24. 5. 1943, zit. bei Arcaya (oben

 N. 105) VI, 296 unter Nr. 4.
 124 C. Fed. Cas. 24. 4. 1947 (oben . 33). Auch eine fr?here Entscheidung recht

 fertigte die Scheidung ausl?ndischer Ehegatten an ihrem ausl?ndischen Wohnsitz
 unter Hinweis auf Art. 54 C. Bustamante: C. Fed. Cas. 24. 4. 1941 (oben . 29).

 125 C. Fed. Cas. 23. 6. 1947 (oben . 33); 11. 10. 1951 (Tschechoslowakei), Gac.
 For. Nr. 9 S. 113. Siehe auch 15. 1. 1953 (Honduras), Gac. For. Nr. 13 S. 29, wo
 die schriftliche Auskunft honduranischer Anw?lte, das honduranische Gericht sei
 nach den Regeln des C?digo Bustamante international zust?ndig gewesen, im Er
 gebnis best?tigt wurde; ferner die Erw?hnung des C?digo Bustamante bei der An
 erkennung einer kubanischen Scheidung in der Stellungnahme der Proc. Nac. vom
 16. 11. 1960, abgedr. bei Arismendi 177.

 126 CFed. 15. 2. 1955 (Deutschland; oben N. 38); 14. 5. 1957 (Dominikanische
 Republik; oben N. 35); vgl. auch den allgemeinen Hinweis auf den C?digo Busta
 mante in der Entscheidung vom 29. 11. 1955 (Spanien), Gac. For. Nr. 10 S. 106.

 127 Insofern ist auch die Kritik von Muci Abraham (oben N. 35) 363 ff. an der
 oben genannten Entscheidung der Corte Federal vom 14. 5. 1957 (oben N. 35) un
 zutreffend, wonach hier die Anerkennung h?tte versagt werden m?ssen, weil das
 dominikanische Gericht entgegen Artt. 52, 54 C. Bustamante nicht das venezola
 nische Wohnsitzrecht, sondern dominikanisches Recht angewendet habe. Vielmehr
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 Besonders h?ufig hatte sich die venezolanische Rechtsprechung mit F?l
 len zu besch?ftigen, in denen in Venezuela wohnhafte Ehegatten die
 erleichterte Scheidung in einem Staat suchten, dem keiner der Ehegatten
 angeh?rte. Hierbei handelte es sich vor allem um Scheidungsurteile aus
 einzelnen mexikanischen und nordamerikanischen Staaten. Die ?ltere Recht

 sprechung zeigte sich ?berwiegend zur Anerkennung solcher Scheidungs
 urteile bereit, wobei auch der C?digo Bustamante als Argument herange
 zogen wurde: Hier wurde unter anderem dessen Art. 54 zitiert, wonach
 die Gr?nde der Scheidung dem Recht des angerufenen Gerichts unterlie
 gen128. Der Nachsatz, der dies vom Wohnsitz der Ehegatten abh?ngig
 macht, fand nur in einer Entscheidung Beachtung, welche - noch aus ande
 ren Gr?nden - die Anerkennung verweigerte129. Bereits vorher war in
 einigen Minderheitsvoten darauf hingewiesen worden, da? in diesen F?l
 len weder nach Am. 52 ff. noch nach Am. 318 ff. die Zust?ndigkeit des
 ausl?ndischen Forumstaats begr?ndet sei, da keiner der Ehegatten dessen
 Staatsangeh?rigkeit besitze oder dort seinen Wohnsitz habe; auch sei nach
 Art. 322 eine stillschweigende Prorogation ausgeschlossen, wenn eine Partei
 am Verfahren ?berhaupt nicht teilgenommen habe130. Diese Ansicht setzte
 sich in einer sp?teren Entscheidung durch, wo zwar die Anwendung des
 C?digo Bustamante ausdr?cklich abgelehnt, in der Sache aber die glei
 che Begr?ndung herangezogen wurde131. Die neuere Rechtsprechung folgt
 dieser Linie und lehnt die Anerkennung derartiger Scheidungen ab, wenn
 der eheliche Wohnsitz in Venezuela liegt132. Die Vorschriften des C?digo
 Bustamante wurden dabei gelegentlich noch ausdr?cklich zur Begr?ndung
 genannt133.

 war nach dem C?digo Bustamante bereits die internationale Zust?ndigkeit des do
 minikanischen Gerichts zu verneinen; so zutreffend die in diesem Verfahren vor
 gelegte Stellungnahme der Proc. Nac. vom 10. 1. 1957, abgedr. bei Arismendi 174.

 128 C. Fed. Cas. 28. 11. 1940, 13. 6. 1941 (beide oben N. 6), 14. 11. 1941, 26. 3.
 1942, 28. 4. 1942 und 14. 8. 1942 (alle oben N. 29).

 129 C. Fed. Cas. 10. 5. 1943 (oben . 29). Hier hatte sich die Ehefrau unter Hin
 weis auf ein vorangegangenes Scheidungsverfahren in Venezuela gegen die Aner
 kennung gewandt.

 130 Abweichende Voten der Richter D?az und Liscano in C. Fed. Cas. 13. 6. 1941
 (oben . 6) und 14. 11. 1941 (oben N. 29); abweichende Voten der Richter D?az
 und Pulido Villafa?e in C. Fed. Cas. 26. 3. 1942 und 28.4.1942 (beide oben N.29).

 131 C. Fed. Cas. 8. 2. 1946 (oben . 6).
 132 C. Fed. Cas. 12. 4. 1946 (zwei Urteile), 7. 8. 1946 und 21. 1. 1947 in: El

 valor de las sentencias (oben N. 32) 38, 43, 48 und 54; 5. 2. 1947 (oben N. 32);
 30. 1. 1950, Gac. For. Nr. 4 S. 53; C. Fed. 28. 10. 1959 (oben N. 42).

 133 Siehe die Urteile vom 7. 8. 1946 und 30. 1. 1950 (beide vorige Note); vgl.
 auch die Stellungnahme der Proc. Nac. vom 29. 5. 1956, abgedr. bei Arismendi
 174 ff.

 Im Gegensatz dazu wurde die internationale Zust?ndigkeit mexikanischer Ge
 richte ohne weitere Nachpr?fung bejaht, wenn sich der eheliche Wohnsitz zur
 Zeit der Scheidung nicht in Venezuela befand: C. Fed. 25. 5. 1954, Gac. For. Nr. 4
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 6. Eine Einschr?nkung zugunsten des Personalgesetzes enth?lt Art. 53
 C?digo Bustamante: ?Cada estado contratante tiene el derecho de permitir
 o reconocer o no, el divorcio o el nuevo matrimonio de personas divorcia
 das en el extranjero, en casos, con efectos o por causas que no admita su
 derecho personal." Die Vorschrift wird h?ufig dahin mi?verstanden, da?
 jeder Staat die Anerkennung einer Scheidung verweigern k?nne, die seinem

 Recht widerspricht134. Aus dem englischen und franz?sischen Text des Ver
 trages ergibt sich jedoch eindeutig, da? in Art. 53 das Personalgesetz der Ehe
 gatten gemeint ist135. Die Vorschrift soll also den Heimatstaat der Ehegatten
 vor einer Umgehung seines Scheidungsrechts sch?tzen136. Insoweit verfolgt
 sie die gleiche Tendenz wie der Nachsatz des Art. 52137, geht aber dar?ber
 hinaus und nimmt in diesen F?llen eine hinkende Scheidung in Kauf.
 Nach Bustamantes Auffassung ist Art. 53 als eine Konkretisierung des
 ?orden p?blico internacional" f?r die Frage der Anerkennung anzu
 sehen138. Umgekehrt kann daher der Einwand des ?orden p?blico"
 gegen?ber einer Scheidung fremder Staatsangeh?riger nicht schon deshalb
 erhoben werden, weil die Scheidung nicht dem einheimischen Recht ent
 spricht.

 Die ?ltere venezolanische Rechtsprechung hat aus Art. 53 C?digo Busta
 mante den Schlu? gezogen, diese Vorschrift stelle es den Vertragsstaaten
 frei, eine im Ausland entgegen dem Personalgesetz erfolgte Scheidung anzu
 erkennen. Daher k?nne eine in Mexiko entgegen dem venezolanischen Recht
 ergangene Scheidung von Venezolanern aufgrund dieser Vorschrift aner
 kannt werden, ohne da? es einer weiteren Nachpr?fung bed?rfe139. Da
 gegen wurde in mehreren abweichenden Voten zutreffend ausgef?hrt, da?
 Art. 53 gerade einen Vorbehalt zugunsten des innerstaatlichen Rechts ent
 h?lt, so da? insoweit die Grunds?tze der venezolanischen Gesetzgebung
 f?r die Anerkennung ausl?ndischer Urteile anzuwenden sind140. Ob nach

 S. 92; C. S. 27. 2. 1962, Jur. Ven. Bd. 5 S. 546; 15. 3. 1967, Jur. Ven. Bd. 16 S. 544;
 15. 7. 1969, Jur. Ven. Bd. 22 S. 344.

 134 Vgl. . . die Ubersetzung der Vorschrift bei Makarov, Quellen des IPR2 II
 (1960) 18: ?...welche sein Personenrecht nicht zul??t". F?r Venezuela siehe unten

 N. 140.
 135 Englische Fassung: ?which are not admitted by their personal law"; franz?

 sische Fassung: ?que n'admet pas leur droit personnel".
 136 Siehe Bustamante y Sirven, El C?digo 35 f.
 137 Bustamante y Sirven, D. i. p. II no. 786: ?inspirado en la misma tendencia".
 138 Bustamante y Sirven, El C?digo 36.
 139 C. Fed. Cas. 28. 11. 1940, 13. 6. 1941 (beide oben . 6), 14. 11. 1941 und 14. 8.

 1942 (beide oben . 29): Auch eine Nachpr?fung am Ma?stab des ?orden p?blico"
 sei gem?? Art. 53 zwischen den Vertragsstaaten entbehrlich.

 140 Abweichende Voten der Richter D?az und Liscano (oben N. 130), allerdings
 in der Formulierung ? ohne Beschr?nkung auf Venezolaner ? zu weitgehend.
 Siehe noch das abweichende Votum des Richters Barrios E. in C. S. 27. 2. 1962
 (oben N. 133).

 33 RabelsZ Jg. 39 H. 3
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 venezolanischem Recht ein ausl?ndisches Urteil auch hinsichtlich des ange
 wandten Rechts nachgepr?ft werden kann, ist freilich umstritten141. Teil
 weise wird aus Art. 9 C.c, wonach Venezolaner im Ausland den venezola
 nischen Gesetzen unterliegen, die Folgerung gezogen, da? auch die Schei
 dung von Venezolanern im Ausland dem venezolanischen Recht entspre
 chen m?sse142. In der Praxis erf?hrt jedoch diese Forderung eine wesent
 liche Abschw?chung: Es gen?gt f?r die Anerkennung, wenn der Scheidungs
 grund dem venezolanischen Recht ?hnlich ist. Diese Voraussetzung gilt
 aber - unter dem Gesichtspunkt des ?orden p?blico" - ebenso f?r die
 Anerkennung der Scheidung von Ausl?ndern143. Damit ist eine klare
 Unterscheidung insoweit nicht m?glich144; die Vorschrift des Art. 53 hat
 daher in der neueren Rechtsprechung - auch gegen?ber Vertragsstaaten -
 keine Rolle mehr gespielt145.

 7. Ein besonderes Verfahren f?r die Anerkennung ausl?ndischer Schei
 dungen ist nach Art. 56 C?digo Bustamante nicht erforderlich: Die Vor
 schrift geht davon aus, da? die Wirkungen der Scheidung ohne weiteres
 in den ?brigen Vertragsstaaten anerkannt werden146. Dieser Grundsatz
 findet seinen allgemeinen Ausdruck in Art. 431 C?digo Bustamante, wo
 nach ausl?ndische Urteile, die einer Vollstreckung nicht f?hig sind, bei
 Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen im Inland Rechtskraftwir
 kung haben; dasselbe wird in anderem Zusammenhang auch in Art. 174
 des Vertrages ausdr?cklich ausgesprochen. Venezuela hat sowohl gegen?ber
 Art. 174 wie gegen?ber den Artt. 423-435 einen Vorbehalt erkl?rt, der
 gerade darauf abzielte, die Einhaltung des formellen Verfahrens bei der
 Anerkennung ausl?ndischer Urteile zu sichern147. Dieser Vorbehalt ist
 auch bei Art. 56 zu ber?cksichtigen, obwohl er nicht ausdr?cklich diese
 Vorschrift betrifft; denn Art. 56 bildet insoweit nur einen Anwendungs
 fall des Art. 431 C?digo Bustamante. Ma?gebend ist daher in dieser Frage
 allein das venezolanische Recht.

 Ob nach venezolanischem Recht ausl?ndische Scheidungen dem Exequa
 turverfahren vor dem Obersten Gerichtshof unterliegen, war lange Zeit

 141 Siehe dazu die Nachweise bei Parra Ar auguren 70 . 70.
 142 C. Fed. Cas. 26. 3. 1942 (oben . 29); C. Fed. 6. 11. 1958, Rev. Min. Just. 28

 (1959) 205 (211); CS. 19. 5. 1969, Jur. Ven. Bd. 21 S. 488 (490). Siehe auch
 S?nchez-Covisa, La eficacia 24.

 143 Siehe dazu im einzelnen die Rechtsprechungs?bersichten bei Lombard 50 f.
 und bei S?nchez-Covisa, Orden publico 116 ff.

 144 Eine solche Unterscheidung findet sich noch in C. Fed. Cas. 24. 4. 1941 (oben
 . 29): Auch wenn f?r Venezolaner aufgrund des Art. 53 C. Bustamante die ?hn

 lichkeit des Scheidungsgrundes nachgepr?ft werden m?sse, so sei doch bei Ausl?n
 dern allein die ausl?ndische lex fori ma?gebend.

 145 Siehe die oben N. 117?120, 122?126 und 133 zitierten Entscheidungen.
 146 S?nchez-Covisa, La eficacia 52.
 147 Siehe oben zu N. 114.
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 umstritten148. Eine ?ltere Entscheidung f?hrt dazu aus, der Vorbehalt
 gegen?ber Artt. 423 ff. C?digo Bustamante zwinge nicht dazu, das Exequa
 turverfahren des venezolanischen Rechts auch auf die blo?e Anerkennung
 ausl?ndischer Urteile anzuwenden, soweit es sich nicht um deren Voll
 streckung handle. Vielmehr sei daf?r nach venezolanischem Recht ebenso

 wie nach dem Vertrag jedenfalls ein streitiges Exequatur ver fahr en nicht
 erforderlich149. In einem sp?teren Urteil wurde diese Ansicht allein auf
 den C?digo Bustamante gest?tzt150. Eine ausf?hrlich begr?ndete Ent
 scheidung, welche ?berhaupt jedes formelle Verfahren f?r die Anerkennung
 ausl?ndischer Scheidungen als entbehrlich verwarf, wenn es nicht um
 deren Vollstreckung gehe, enth?lt in diesem Zusammenhang keinen Hinweis
 auf den C?digo Bustamante mehr151. Bald darauf trat jedoch ein Um
 schwung in der Rechtsprechung ein: Danach mu? nunmehr ein ausl?ndisches
 Scheidungsurteil zun?chst im Exequatur ver fahr en best?tigt werden, wenn
 es Wirkungen in Venezuela ?u?ern soll152. Dies gilt auch gegen?ber den
 Vertragsstaaten des C?digo Bustamante; die Anwendung des Art. 56 wur
 de in mehreren Urteilen unter Hinweis auf den venezolanischen Vorbehalt

 gegen?ber den Artt. 423 ff. des Vertrages ausdr?cklich abgelehnt153. In
 der Lehre wird allein von Sanchez-Covisa die Ansicht vertreten, da?
 ausl?ndische Scheidungsurteile nicht dem Exequaturverfahren unterliegen;
 er beruft sich daf?r auch auf die Regelung des C?digo Bustamante154.

 8. Die Wirkungen der Scheidung richten sich gem?? Art. 56 C?digo
 Bustamante nach dem Recht des Gerichts, das die Scheidung ausgesprochen
 hat. Dem Recht dieses Forums unterliegen nach Art. 55 auch die Wirkungen
 der Klageerhebung sowie die Entscheidungen hinsichtlich der Ehegatten
 und der Kinder. Hiermit sind einerseits die einstweiligen Anordnungen
 w?hrend des Verfahrens, andererseits die Nebenentscheidungen im Urteil
 ?ber den Unterhalt und die Regelung der elterlichen Gewalt gemeint155.

 148 Siehe dazu die Darstellung bei Lombard 46 ff.; Loreto, Stud. Iur. 1 (1957)
 193 ff.; S?ncbez-Covisa, Orden p?blico 123 ff.

 149 In diesem Sinne ist die mi?verst?ndliche Formulierung in C. Fed. Cas. 13. 6.
 1941 zu verstehen (oben N. 58). In einem abweichenden Votum wurde dagegen auf
 die ausdr?ckliche Erw?hnung eines formellen Verfahrens in den Artt. 424, 430
 C. Bustamante hingewiesen, die sich aber gerade auf die Vollstreckung beziehen.

 150 C. Fed. Cas. 26. 3. 1942 (oben . 29). Das Gericht gab in diesen F?llen dem
 Antrag ohne streitige Verhandlung statt.

 151 C. Fed. Cas. 3. 5. 1943 (oben, . 32), kommentiert von Loreto, Sentencia
 extranjera (oben . 112) 183 ff. Dagegen berief sich D?az in seinem abweichenden
 Votum auf Art. -431 C. Bustamante: Diese Vorschrift mache gerade eine formelle
 Pr?fung der Anerkennungsvoraussetzungen notwendig(I).

 152 So erstmals das grundlegende Urteil C. Fed. Cas. 8. 2. 1946 (oben . 6).
 153 So die folgenden Urteile in dem Fall einer dominikanischen Scheidung: J. civ.

 l.Circ.Jud. 9. 4. 1954, Jur. Trib. 4 (1954?55) II, 581; C. Cas. 3. 8. 1955 (oben
 N. 45); C. Fed. 14. 5. 1957 (oben N. 35).

 154 S?nchez-Covisa, La eficacia 40 ff., 52.
 155 Siehe Bustamante y Sirven, D. i. p. II nos. 793 ff.

 33*
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 Die Vorschrift des Art. 55 wurde in mehreren venezolanischen Entschei

 dungen beil?ufig neben Art. 54 zitiert, um die Ma?geblichkeit der lex fori
 f?r die Scheidung zu unterstreichen156. Dabei ging es nur in einem Fall
 wirklich um die in Art. 55 genannten Nebenentscheidungen: Unter Beru
 fung auf diese Vorschrift wurde die peruanische Scheidung venezolanischer
 Ehegatten auch hinsichtlich der Regelung des Unterhalts und der elterlichen
 Gewalt f?r vollstreckbar erkl?rt157.

 Wichtigste Folge der Scheidung ist die Aufl?sung des Ehebandes und
 damit die M?glichkeit der Wiederheirat. Auch diese Frage ist gem??
 Art. 56 C?digo Bustamante nach dem Recht des Scheidungsstaates zu
 beurteilen; das Personalgesetz der Ehegatten, das nach Art. 36 des Ver
 trages f?r die sachlichen Voraussetzungen der Eheschlie?ung gilt, findet
 hierauf keine Anwendung158. Allerdings kann nach Art. 53 nicht nur die
 Anerkennung einer ausl?ndischen Scheidung, sondern auch lediglich die
 neue Eheschlie?ung abgelehnt werden, wenn die Scheidung entgegen dem
 Personalgesetz erfolgte. In Venezuela geht die Praxis dahin, den im In
 land geschiedenen Ehegatten die neue Eheschlie?ung zu gestatten, auch wenn
 der Heimatstaat die Scheidung nicht anerkennt159. Ausl?ndische Schei
 dungen berechtigen nur dann zur Wiederheirat, wenn sie formell im
 Exequaturverfahren anerkannt worden sind; eine entgegen diesem Grund
 satz geschlossene Ehe kann f?r nichtig erkl?rt werden160. Der C?digo
 Bustamante hat f?r diese Fragen keine Bedeutung erlangt.

 IV. Schlu?bemerkungen

 1. F?r andere Materien kann die Bedeutung des C?digo Bustamante
 hier nicht n?her dargestellt werden. Eine genauere Untersuchung w?rde
 jedoch ?hnliche Tendenzen aufzeigen, wie sie sich aus der vorangegangenen

 Darstellung f?r das Scheidungsrecht ergeben. Im Bereich des eigentlichen
 Kollisionsrechts erweist sich der Einflu? des C?digo Bustamante als be

 156 C. Fed. Cas. 28. 11. 1940; 13. 6. 1941 (beide oben . 6); 14. 11. 1941 (oben
 . 29); J. Sup. 15. Cire. Jud. 6. 3. 1956 (oben . 40).
 157 C. Fed. Cas. 20. 1. 1947 (oben . 33). In einer sp?teren Entscheidung wurde

 ein Scheidungsurteil aus einem Nichtvertragsstaat anerkannt, hinsichtlich der Rege
 lung der elterlichen Gewalt die Anerkennung jedoch abgelehnt, weil diese nicht
 dem venezolanischen Recht als dem ?estatuto personal com?n" von Mutter und
 Kind entspreche: C. Fed. 29. 7. 1958, abgedr. bei Herrera Mendoza 317.

 158 Anderer Meinung in Chile Geseke M?ller, Rev. Der. Cie?e. Soc. (Concepci?n)
 23 (1965) Nr. 131, S. 26. Nach der Systematik des C?digo Bustamante ist jedoch
 jede Frage ? hier die Aufl?sung des Ehebandes ? selbst?ndig nach der f?r sie
 geltenden Kollisionsnorm des Vertrages anzukn?pfen.

 159 N?her dazu S anche z-C o visa, La eficacia 25 . 15.
 160 J. civ. 1. Cire. Jud. 9. 4. 1954 (oben . 153); C. Cas. 3. 8. 1955 (oben . 45);

 C. Sup. Dist. Fed. 9. 11. 1960, Jur. Ven. Bd. 2 S. 143.
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 schr?nkt, wenngleich auch hier seine Anwendung auf Nichtvertragsstaaten
 ausgedehnt wird. So hat die Rechtsprechung im Bereich des Vertragsrechts
 gelegentlich auf die Vorschriften des Vertrages zur?ckgegriffen, ebenso im

 Wechselrecht161. F?r das Deliktsrecht wurde die Regelung des C?digo
 Bustamante in einem amerikanischen Gerichtsverfahren von einem venezo

 lanischen Experten als Teil des venezolanischen IPR angef?hrt162. Im
 Eheg?terrecht hat ein venezolanisches Gericht den Art. 187 C?digo Busta
 mante herangezogen, um die Anwendung des venezolanischen Wohnsitz
 rechts auf eine in Italien geschlossene Ehe zu begr?nden163. Auch die
 Vorschriften des C?digo Bustamante ?ber den Wohnsitz haben mehrfach
 in der Rechtsprechung eine Rolle gespielt164. Dagegen hat in anderen
 Bereichen - wie etwa dem Kindschaftsrecht oder dem Erbrecht - der
 venezolanische Vorbehalt die Anwendung des C?digo Bustamante von
 vornherein verhindert.

 Im Bereich des Verfahrensrechts wird der C?digo Bustamante h?ufiger
 angewendet, was nicht zuletzt damit zusammenh?ngt, da? dieser Teil
 des Vertrages ?berwiegend einfache und praktikable Regelungen enth?lt.
 So hat die Vorschrift des Art. 318 ?ber die internationale Prorogation
 nicht nur im Bereich des Scheidungsrechts, sondern ebenso f?r schuldrecht
 liche Klagen Bedeutung erlangt165. In anderen Urteilen wurden die Be
 stimmungen des Vertrages ?ber die Gerichtsbarkeit166 und ?ber die Aner
 kennung ausl?ndischer Urkunden herangezogen167. Vor allem f?r die
 Anwendung ausl?ndischen Rechts hat der C?digo Bustamante eine wichtige
 Rolle gespielt und ma?geblich dazu beigetragen, da? die Gerichte ausl?ndi
 sches Recht von Amts wegen angewendet haben168. Speziell die Vorschrift
 des Art. 409 wird in zahlreichen Entscheidungen genannt: W?hrend Art. 747
 C.p.c. die Anerkennung ausl?ndischer Urteile vom Nachweis der Gegensei

 161 Zum Vertragsrecht: J. mere. Dist. Fed. 12. 3. 1970 (oben N. 88); zum Wech
 selrecht: J. mere. Dist. Fed. 29. 2. 1968 (oben N. 39). In beiden F?llen handelte es
 sich um Urteile des Richters Parra Aranguren.

 162 Gutachten des venezolanischen Anwalts Nebreda in Noel . United Aircraft
 Corp., 202 F. 2d 556 (D. Del. 1962). Zur Bedeutung des C?digo Bustamante f?r das
 venezolanische Luftrecht siehe auch L?pez Herrera, Rev. Fac. Der. 3 (1955) 45 f.

 163 J. civ. Dist. Fed. 1. 12. 1953 (oben N. 39); die dahinterstehende Tendenz zur
 Anwendung der venezolanischen lex fori betont auch Lombard 44.

 164 Siehe oben N. 111 und 123.

 165 C. S. 5. 2. 1970 (oben N. 40); C. Sup. Dist. Fed. 5. 8. 1952, Jur. Trib. 2 (1952)
 231, wo allerdings die Vorschrift nicht ausdr?cklich genannt wird.

 166 Vgl. zur Immunit?t der Diplomaten C. Fed. 8. 8. 1960 (oben N. 39); J. civ.
 Dist. Fed. von 1970 (oben N. 39) 89 f. (obiter).

 167 C. S. 18. 12. 1969, Bol. Inst. Der. Priv. (Caracas) 9 (1970) 296 f.
 168 J. mere. Dist. Fed. 27. 6. 1960, best?tigt durch C. Sup. Dist. Fed. 21. 6. 1961

 (beide oben N. 38); C. Sup. Dist. Fed. 25. 4. 1966 (oben N. 38); C. Sup. trab. 24. 9.
 1970 (oben N. 40). Siehe dazu Parra Aranguren, El tratamiento procesal del derecho
 extranjero en los pa?ses de la Am?rica del Sur: Act. Proc. 1 (1971) Nr. 2, S. 19,
 46 ff. mit weiteren Rechtsprechungsnachweisen.
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 tigkeit durch eine ?ffentliche Urkunde (documento fehaciente) abh?ngig
 macht, wird davon abweichend regelm??ig der Nachweis durch Best?tigung
 zweier Anw?lte des betreffenden Landes zugelassen189. Schlie?lich wird
 der C?digo Bustamante auch im Bereich des Internationalen Strafrechts
 angewendet170, insbesondere im Zusammenhang mit Fragen der Ausliefe
 rung171.

 2. Die Bedeutung des C?digo Bustamante f?r das venezolanische IPR
 darf nach allem nicht allein an seiner Anwendung als Staatsvertrag gemes
 sen werden. Nur wenige der kollisionsrechtlichen F?lle ber?hren ?berhaupt
 den Bereich der Vertragsstaaten, w?hrend die Mehrzahl andere Staaten
 betrifft. Zudem wird der Anwendungsbereich des Vertrages durch die
 venezolanischen Vorbehalte und durch die teilweise bestehende Unsicherheit

 ?ber deren Bedeutung noch weiter eingeschr?nkt. Insofern erscheint die
 Feststellung nicht ganz unberechtigt, da? die Vorschriften des C?digo
 Bustamante als Rechtsnormen ?ein verborgenes Leben f?hren und keine
 tats?chliche Bedeutung erlangt haben"172.

 Von gr??erer Bedeutung ist dagegen die mittelbare Wirkung des C?digo
 Bustamante, die auf seiner Anerkennung als wissenschaftliche Autorit?t
 beruht. So l??t sich ein erheblicher Einflu? auf die wissenschaftliche Diskus

 sion erkennen, der zu einer Systematisierung des venezolanischen IPR bei
 getragen und gelegentlich zu kritischer Reflexion angeregt hat173. Unter
 diesen Umst?nden nimmt es nicht wunder, da? auch die Rechtsprechung
 angesichts der l?ckenhaften Regelung des venezolanischen IPR auf den
 C?digo Bustamante auch in solchen F?llen zur?ckgegriffen hat, die eigent
 lich nicht dem Vertrag unterliegen. Eine scharfe Trennungslinie l??t sich
 dabei nicht feststellen: Die Frage der Abgrenzung des vertraglichen An
 wendungsbereichs wird selten ausdr?cklich er?rtert. Zwischen der vertrag

 169 Siehe im Verh?ltnis zu den Vertragsstaaten C. Fed. 14. 5. 1957 (oben N. 35)
 sowie die Entscheidungen oben N. 119. Ebenso im Verh?ltnis zu Nichtvertrags
 staaten C. Fed. Cas. 5. 5. 1949 (oben . 34) sowie zahlreiche weitere Nachweise
 bei Parra Aranguren 103 N. 124; aus der neueren Rechtsprechung C. S. 27. 2. 1962;
 15. 3. 1967; 15. 7. 1969 (alle oben N. 133); 5. 2. 1970 (oben N. 40); siehe auch

 Tribunal de Apelaciones sobre la Renta 17. 11. 1961, Jur. Ven. Bd. 4 S. 309.
 170 C. Sup. pen. 25. 2. 1958 (oben . 36).
 171 Vgl. zum Auslieferungsverkehr zwischen den Vertragsstaaten C. Fed. Cas.

 25. 7. 1950 (oben . 49); C. Fed. 30. 10. 1958 (oben . 50); 16. 3. 1960 (Haiti),
 Gac. For. Nr. 27 S. 132; ebenso in Chile C. S. 1. 4. 1965, Rev. Der. Jur. 62 (1965)
 II, sec. 4, 40 gegen?ber Venezuela. Zur Anwendung in Venezuela gegen?ber Nicht
 vertragsstaaten C. Fed. Cas. 10. 8. 1950 (oben . 36); 30. 7. 1952 (oben . 38);
 C. Fed. 19. 2. 1954 (oben . 39); 13. 3. 1956, Gac. For. Nr. 11 S. 98; C. S. 14. 7.
 1964, Rev. Min. Just. 50 (1964) 134 (141).

 172 Exposici?n de motivos (oben . 24) 3 f.
 173 Pebres Pobeda, Apuntes de d. i. p.2 (1967) 237: ?El conjunto de normas que

 integran el C?digo... llen?, dentro de la vida jur?dica de los pueblos latino
 americanos, un gran vac?o y estimul? a los preocupados por el Derecho Internacio
 nal Privado a apoyarse en ?l para ir perfeccionando sus disposiciones."
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 lichen und der au?ervertraglichen Anwendung des C?digo Bustamante
 besteht auch im Ergebnis kein gro?er Unterschied. In beiden F?llen dient
 die Regelung des Vertrages ?berwiegend als Argumentationshilfe, um eine
 von anderen Erw?gungen getragene Begr?ndung abzust?tzen. So f?hrt
 die Anwendung des C?digo Bustamante in der Regel lediglich zu einer
 Unterst?tzung der territorialistischen Tendenz des venezolanischen Rechts;
 wo der Vertrag davon abweicht, ist seine Durchsetzung zumeist schon
 durch die venezolanischen Vorbehalte ausgeschlossen. Nur im Bereich des
 Verfahrensrechts ist ein st?rkerer Einflu? des Vertrages nachweisbar, wobei
 freilich auch hier die Vorschriften nicht selten fehlgedeutet wurden.

 3. Ein Ausblick auf die Entwicklung des lateinamerikanischen IPR im
 ganzen zeigt zun?chst, da? der C?digo Bustamante in den ?brigen Ver
 tragsstaaten vielfach eine ?hnliche Rolle gespielt hat wie in Venezuela.
 Diese F?hrte kann hier nicht weiter verfolgt werden. Hingewiesen sei
 jedoch auf die Bem?hungen im Rahmen der Organisation der Amerikani
 schen Staaten, eine Revision des C?digo Bustamante mit dem Ziel einer
 gr??eren praktischen Durchsetzung auf dem amerikanischen Kontinent
 durchzuf?hren. ?ber diese Bestrebungen hat in Venezuela erst k?rzlich
 Parra Aranguren in einer sehr ausf?hrlichen, gr?ndlichen Studie berich
 tet174. Seit 1966 liegt der Entwurf des kolumbianischen Juristen Caicedo
 Castilla vor, der die Regeln des C?digo Bustamante mit dem Domizil
 prinzip verbindet und sie teilweise an den Inhalt der Montevideo-Vertr?ge
 anzugleichen sucht175. Bereits 1965 hat der Interamerikanische Juristenrat
 die Einberufung einer interamerikanischen IPR-Konferenz gefordert, deren
 Ziel die Revision des C?digo Bustamante sein sollte. Die Einberufung der
 Konferenz wurde jedoch mehrfach verz?gert, bis sich schlie?lich der ur
 spr?ngliche Gegenstand ?berhaupt nicht mehr auf der Tagesordnung be
 fand176.

 In welche Richtung die Entwicklung speziell des venezolanischen IPR
 gehen wird, ist f?r den ausl?ndischen Beobachter schwer zu beurteilen.
 Seit ?ber zehn Jahren liegt hier der Entwurf eines IPR-Gesetzes vor,
 der ebenfalls auf dem Domizilprinzip beruht und an dessen Ausarbeitung
 S?nchez-Covisa ma?geblich beteiligt war177. Es ist anzunehmen, da? mit

 174 Parra Aranguren, La revisi?n del C?digo Bustamante: Rev. Fac. Der. (U. An
 dr?s Bello) 18 (1973/74) 9?132.

 175 Zuerst ver?ffentlicht in: Trabajos realizados por el Comit? Jur?dico Inter
 americano durante su Per?odo Ordinario de Sesiones, Julio?Octubre de 1966
 (Washington 1966) 16 ff.

 176 Parra Aranguren (oben . 174) 102 ff. Die Konferenz hat im Januar 1975 in
 Panama stattgefunden. Es wurden 6 Abkommen unterzeichnet ?ber folgende Ma
 terien: 1) Internationales Wechselrecht, 2) Internationales Scheckrecht, 3) Handels
 schiedsgerichtsbarkeit, 4) Rechtshilfe, 5) Beweisaufnahme im Ausland, 6) Anwalts
 vollmacht. Ausf?hrlich dazu Parra Aranguren, Act. Proc. XVI Nrn. 46?48, 307 ff.

 177 Exposici?n de motivos (oben N. 24). Siehe dazu W. Goldschmidt, Avances
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 dem Inkrafttreten einer solchen ausgewogenen und durchdachten Kodifika
 tion der R?ckgriff auf die unklaren und unzureichenden Normen des
 C?digo Bustamante sich als entbehrlich erweisen wird. Freilich ist ungewi?,
 ob dieser Entwurf in absehbarer Zeit Gesetz werden wird. So d?rfte der

 C?digo Bustamante weiterhin in der wissenschaftlichen Diskussion und
 in der Rechtsprechung eine Rolle als subsidi?re Rechtsquelle spielen.

 Bereits S?nchez-Covisa hat darauf hingewiesen, da? zum Verst?ndnis
 der gegenw?rtigen Situation des lateinamerikanischen IPR und der beste
 henden Tendenzen die Kenntnis des C?digo Bustamante unerl??lich ist178.
 Das kritische Studium seiner Bestimmungen und ihrer Anwendung kann
 dazu anregen, die kollisionsrechtlichen Probleme bewu?t zu machen und
 nach ad?quaten L?sungen zu suchen179. Eine eingehende Analyse des
 Vertragswerks und seiner Entwicklung im lateinamerikanischen Kontext
 ist daf?r Voraussetzung180.

 Summary

 The Application of the C?digo Bustamante
 in Venezuela

 The C?digo Bustamante of 1928 is regarded as a subsidiary source
 of private international law by the courts and the legal literature of
 Venezuela. Hence the C?digo is also applied in cases involving citizens
 of countries not having ratified the C?digo.

 According to the C?digo there are three different kinds of statutes:
 personal statutes (leyes personales), territorial statutes (leyes territoriales)
 and statutes based upon party autonomy (leyes voluntarias). This tripartite
 classification originates in the Italian school of conflicts law and has
 proved to be rather unsatisfactory in daily practice. Within the field
 of application of the "personal statutes" (in Venezuela the statutes of the
 law of citizenship) the Venezuela reservations made with respect to the

 C?digo Bustamante have prevented the C?digo of being of considerable
 influence. As to the "territorial statutes" the application of the C?digo
 Bustamante intensifies the territorialistic tendencies of the Venezuela con

 de la extraterritorialidad en el pensamiento jur?dico iberoamericano: Rev. Esp. Der.
 Int. 17 (1964) 335?343; Frhr. von Schwind, Disposiciones generales del proyecto
 venezolano y recientes tendencias del d. i. p., in: Libro-Homenaje a la Memoria de
 Roberto Goldschmidt (1967) 691?702; Neuhaus, Proyecto venezolano de ley de
 normas de d. i. p., Observaciones de derecho comparado, in: Libro-Homenaje a la
 Memoria de Lorenzo Herrera Mendoza I (1970) 53?64.

 178 S anche z-C ovis a (oben . 1) 6.
 179 Muci Abraham 41: ?El perfeccionamiento no puede lograrse sino por la v?a

 de la cr?tica, rigurosamente construida."
 180 Eine Arbeit des Verfassers ?Der C?digo Bustamante und das IPR Latein

 amerikas" befindet sich in Vorbereitung.
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 flict of laws. The rules on party autonomy (within the "leyes voluntarias")
 have occasionally been applied in the law of obligations only.

 A more important influence of the C?digo Bustamante can be observed
 in the law of procedure. The contractual rules on international prorogation
 have mistakenly been applied by Venezuela courts even to divorce suits.

 Because of the fragmentary provisions on private international law
 it is easy to understand why the Venezuela courts like to rely on the
 C?digo Bustamante and its reputation. Therefore it is necessary, also for
 the development of Venezuela private international law, to analyse criti
 cally the provisions of the C?digo and their application in practice.
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